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Gesundheit, Wohlergehen & viel Glück! Die Gemeinde  
Rangsdorf gratuliert herzlich allen Jubilaren im Juni!

Geburtstage

75. GEBURTSTAG

Ingrid Meißner
Brigitte Schmidt

Wolfgang Dommel
Barbara Bartel

Irene Selke
Helma Schulze

Günter Wieland
Karin Benke

Wolfgang Barz
Horst Reuter

80. GEBURTSTAG

Ingrid Schmutzler
Erika Beyer

Edelgard Grüttke
Gisela Machucki

Gunda May

Günter Nagel
Gerhard Schmiede

Magda Swietlik
Christel Schulz

Brigitta Fruhner

85. GEBURTSTAG

Hans-Werner Freytag
Helga Guse

Jenni Bräsicke

90. GEBURTSTAG

Hella Luchtenberg

95. GEBURTSTAG

Ilse Mann
Gerhard Rost

Einwohnerstatistik April
Gesamt Zuzüge Wegzüge Geburten Sterbefälle

Rangsdorf 9547 57 20 5 5
Ortsteil Groß Machnow 1290 4 4 1 2
Ortsteil Klein Kienitz 166 0 0 0 0
Gesamtbetrachtung 11003 61 24 6 7
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— Mitteilungen des Bürgermeisters —

Gemeindeverteter/in
Herr Hartmut Rex Die Linke
Herr Hardy Krückeberg Vorsitzender, DPR
Herr Robert Nicolai FDP
Herr Ralph Brockhaus SPD
Herr Roy Riedel CDU
Herr Klaus Rocher für FDP
Herr Tassilo Soltkahn CDU
Frau Christina Thomas Bündnis 90 / Grüne
Herr Stephan Wilhelm SPD
Es fehlte ein Vertreter der Fraktion Freie Wähler/Allianz für Rangsdorf. 

sachkundige/r Einwohner/in
Herr Holger Winzer
Herr Klaus-Peter Allenhof
Frau Dr. Evgeniya Gärtner
Herr Klaus Hummel
Herr Matthias Linke
Herr Clemens Wudel
Herr Mirko Zander
Es fehlten Herr Reinhard Baier, Herr Ralf Hennig und Herr Holger Lademann. 

Informationen aus der 20. Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung,  
Bauen und Naturraumentwicklung am 08.03.2016 in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:45 Uhr

Ortsvorsteher
Herr Hans-Jürgen Beyrow Ortsvorsteher Klein Kienitz

Beauftragte/r
Herr Axel Claus

Verwaltungsmitarbeiter
Frau Simone Götsche Leiterin Bauamt

Hinweise und Empfehlungen zu den Vorlagentagesordnungspunkten.

Maßnahmenkonzept zum Erhalt des Waldcharakters in Rangsdorf 
BV/2015/205

Auf Antrag der SPD-Fraktion hatte die Gemeindevertretung beschlossen, 
ein Maßnahmenkonzept zum Erhalt des Waldcharakters in Rangsdorf auf-
zustellen. Nach mehrmaliger Bearbeitung hat der Ausschuss abschließend 
entschieden und der Gemeindevertretung das erarbeitete Konzept zur An-
nahme empfohlen.  



MITTEILUNGEN des Bürgermeisters| 4 | 11. Juni 2016 | Nr. 6 | Woche 23

— Mitteilungen des Bürgermeisters —

Abstimmungsergebnis:
Ja 9 | Nein 0 | Enthalten 0

Durchführung der Laubentsorgung im November 2015 für die ge-
meindeeigenen Straßenbäume IV/2015/099

Die Vorlage wurde durch den Bürgermeister vorgestellt. In einer vorigen 
Beratung hatte keine der vorgeschlagenen Varianten eine Mehrheit im 
Ausschuss gefunden. Nun wurde die neuste Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichts Cottbus aus dem letzten Jahr mit dargelegt. Der Sachkundige 
Einwohner Mirko Zander wandte ein, dass Laub Wertstoff sei und von daher 
nach dem Abfallwirtschaftsgesetz durch die Gemeinde zu behandeln sei. 
Er nannte dazu Richtlinien aus dem Freistaat Bayern, die er zum Teil mit 
vorlegte. Daraufhin wurde die Vorlage durch den Bürgermeister zur erneuten 
Prüfung zurückgezogen.

Neufassung der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Rangsdorf 
BV/2015/312

Zu der Vorlage informierte der Bürgermeister, dass zunächst einmal in der 
Gemeindevertretung über den Antrag der SPD Fraktion entschieden werden 
solle, ob der Winterdienst wieder wie schon bis zum Jahr 2011 nur auf ver-
kehrswichtigen Fahrbahnen durch die Gemeinde erfolgen solle. Eine solche 
Entscheidung soll in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung erfolgen. 
Die Vorlage wird durch den Bürgermeister zurückgezogen.

Herstellung einer Straßenbeleuchtung im Ortsteil Klein Kienitz 
BV/2015/349

Zu der Vorlage wurde das erstellte Gutachten über den Zustand der Stra-
ßenbeleuchtungsanlagen im Ortsteil Klein Kienitz, nur wenige Tage vor der 
Sitzung, eingestellt. Über das Gutachten wurde informiert. Von den Gutach-
tern wurden drei Varianten zur Reparatur dargestellt: 

Variante 1: diese beinhaltet eine grundlegende Reparatur der Anlage, Kosten 
hierfür sind circa 20.000 €.

Variante 2: eine grundlegende Reparatur und eine neue Kabelverlegung über 
die Straße Am Dorfanger für einen Ringschluss für circa 24.000 €.

Variante 3: eine Umrüstung auf LED-Technik für circa 100.000 €.

Letztere Variante könnte mit einer Neuverlegung der Erdkabel entsprechend 
den heute technischen Normen auf fünfadrigen Erdkabeln und in dem Fall 
dann auch mit Kostenbeteiligung der Anwohner umgesetzt werden. Über 
alle Varianten soll mit den Einwohnern im Rahmen einer Einwohnerver-
sammlung im April diskutiert werden. 
Herr Soltkahn bat zu prüfen, ob eventuell Fördermittel beantragt werden 
können. Herr Wilhelm bat darum, mit der Beschlussvorlage eine Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung mit vorzulegen, welche Variante für die Gemeinde am 
wirtschaftlichsten wäre. Die Vorlage wurde durch den Bürgermeister zur 
weiteren Ergänzung zurückgezogen.

Beschluss des Lärmaktionsplanes BV/2016/358

In der Sitzung der Gemeindevertretung im Februar wurde entsprechend den 
Forderungen der Europäischen Union ein Lärmaktionsplan in der geforderten 
formalen Art durch die Gemeindevertretung beschlossen. Außerdem wurde 

beschlossen, dass dieser überarbeitet und fortgeschrieben werden soll. Aus 
diesem Grund wurde die Vorlage mit den Änderungsanträgen aus den Frak-
tionen Bündnis/90 Grüne und FDP zur Diskussion gestellt und ausführlich 
beraten. In der Folge ließ der Vorsitzende des Ausschusses über die ein-
zelnen Punkte aus den Anträgen abstimmen. Die Abstimmungen sind eine 
Empfehlung für die Beschlussfassung in der Gemeindevertretung. 

Abstimmungsergebnis zu dem Antrag der Fraktion B90/Die Grünen

1.  Die Gemeinde wird Wege für die Nutzung durch Fußgänger und Radwe-
ge abseits der Hauptstraßen ausbauen.

Abstimmungsergebnis:
Ja 7 | Nein 1 | Enthalten 1

2.  Die Gemeinde strebt an, in den Ortslagen eine Reduzierung der zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h mit einem integrierten 
Parkraumkonzept durchzusetzen. Dies gilt nicht für die Fahrbahnen der 
folgenden Hauptstraßen: 
a)  Kienitzer Straße 
b)  Großmachnower Allee und Straße 
c)  Bergstraße zwischen Großmachnower Straße und Reihersteg 
d)  Dorfstraße (Fahrbahn der Bundesstraße) 
e)  Kienitzer Dorfstraße und Mittenwalder Straße (Fahrbahn der Kreis-

straßen) 

Abstimmungsergebnis:
Ja 5 | Nein 4 | Enthalten 0

3.  Die Gemeinde strebt für die nicht in der Geschwindigkeitspflicht nach 
2. reduzierten Straßen die Errichtung von gleichmäßig verteilten und 
der jeweiligen Verkehrssituation angemessenen Querungsmöglichkeiten 
an. Bei der Auswahl der Standorte für die Querungsmöglichkeiten wird 
besonders Wert darauf gelegt, die durch die Siedlungsstruktur vorge-
gebenen Fußwegebeziehungen attraktiv zu verbinden. 

Abstimmungsergebnis:
Ja 9 | Nein 0 | Enthalten 0

4.  Die Gemeinde strebt an, alle Umlaufsperren und Hindernisse auf Fuß-
und Radwegen abzubauen. Hierfür ggf. ursächliche sicherheitsrelevante 
Problemstellungen sollen schnellstmöglich beseitigt werden. 

Abstimmungsergebnis:
Ja 6 | Nein 1 | Enthalten 2

5.  Die Gemeinde strebt an, Fahrradstraßen (frei für Anliegerverkehr) ein-
zurichten in folgenden Straßen 
a)  Dorfanger Rangsdorf 
b)  Tannenweg 
c)  Gartenweg 
d)  Wiesengrund 
e)  Reihersteg (Bergstraße-Wiesengrund) 

Abstimmungsergebnis:
Ja 1 | Nein 8 |  Enthalten 0

6.  Die Gemeinde strebt an, keine weiteren Baugebiete auszuweisen, wenn 
dadurch eine deutliche Steigerung des Verkehrsaufkommens und/oder 
der Lärmbelastung zu erwarten ist. Deutlich heißt hier eine Zunahme 
des Verkehrsaufkommens auf Straßen im Umfeld des neuen Quartiers 
um mehr als 20%. 
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Abstimmungsergebnis:
Ja 1 | Nein 7 | Enthalten 1

7.  Die in Aufstellungsverfahren befindlichen Bebauungspläne werden auf 
die Anforderungen der Lärmaktionsplanung überprüft und vorangetrie-
ben. 

Abstimmungsergebnis:
Ja 1 | Nein 6 | Enthalten 2

Abstimmungsergebnis zu dem Antrag der FDP-Fraktion

1.  Die Gemeinde Rangsdorf wird eine Minderung des Lärms von der A 
10 und der B 96 bei den zuständigen Stellen des Landes Brandenburg 
und der Bundesrepublik einfordern. Geeignete Maßnahmen wären unter 
anderem Lärmschutzwände, eine Reduzierung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit oder ein lärmmindernder Fahrbahnbelag. 

Abstimmungsergebnis:
Ja 9 | Nein 0 | Enthalten 0

2.  Die Gemeinde Rangsdorf wird Gewerbebetriebsverlagerungen aus der 
Ortslage Rangsdorf und den Bereich südlich von Groß Machnow in ein 
Gewebegebiet im Bereich Theresenhof durch Vorhaltung von entspre-
chenden Bauflächen (auch im Besitz Dritter) fördern. 

Abstimmungsergebnis:
Ja 2 | Nein 4 | Enthalten 3

3.  Die Gemeinde wird solange in der Ortslage Rangsdorf westlich des 
Meinhardtsweges und der Berliner Chaussee keine zusätzlichen/neuen 
Wohn- und Gewerbebauflächen im Flächennutzungsplan ausweisen bis 
die Kienitzer Straße und die Großmachnower Allee grundhaft lärmmin-
dernd ausgebaut sind. 

Abstimmungsergebnis:
Ja 2 | Nein 5 | Enthalten 2

4.  Die Gemeinde Rangsdorf wird einen S-Bahnanschluss und eine Verbes-
serung des Schienengebundenen Nahverkehrs vom Land Brandenburg 
fordern. Gleichzeitig fordert die Gemeinde einen verbesserten Lärm-
schutz entlang der Bahntrasse durch Verbesserung der Gleisanlagen 
und Lärmschutzwände südlich der Seebadallee. 

Abstimmungsergebnis:
Ja 9 | Nein 0 |  Enthalten 0

5.  Die Gemeinde Rangsdorf wird den Linienbusverkehr, auch als „Zubrin-
gerbus“ zum Schienenverkehr, im Ort fördern. Das Bahnhofsumfeld ist 
insbesondere zur Verbesserung der Umsteigemöglichkeiten von Bus/
Fahrrad zum Zug auszubauen. 

Abstimmungsergebnis:
Ja 9 |  Nein 0 | Enthalten 0

6.  Die Gemeinde Rangsdorf strebt an, den lärmintensiven Wettkampfsport 
aus den Wohngebieten in die Ortsrandlagen (z.B. Bückergelände, Erich 
Dückert Sportforum, Sportplatz Klein Kientz und Sportplatz Groß Mach-
now) [zu] verlagern. 

Abstimmungsergebnis:
Ja 5 | Nein 1 | Enthalten 3

7.  Die Gemeinde Rangsdorf unterstützt Initiativen, die eine Ausweitung 
der Kapazität des zukünftigen BER verhindern und für Nachtruhe für die 
betroffenen Anwohner sorgen wollen.

Abstimmungsergebnis:
Ja 9 | Nein 0 | Enthalten 0

8.  Die Gemeinde Rangsdorf strebt an, dass eine Entlastung der Seebadal-
lee und der Großmachnower Allee/Straße durch eine Straßenanbindung 
der Stauffenbergallee an den Bahnübergang Pramsdorf erfolgt. 

Abstimmungsergebnis:
Ja 9 | Nein 0 | Enthalten 0

9. Die Gemeinde Rangsdorf strebt an Radwegeverbindungen, auch 
Schnellradwege zu fördern und selbst zu bauen, soweit die Gemeinde 
zuständig ist. 

Abstimmungsergebnis:
Ja 8 | Nein 0 | Enthalten 1

10.  Die Gemeinde wird Untersuchungen zu tatsächlichen Lärmausbreitun-
gen (über Bahntrasse und See z.B. von der Autobahn) und Findung von 
Maßnahmen zur Minimierung solcher Lärmausbreitungen unterstützen.

Abstimmungsergebnis:
Ja 9 | Nein 0 | Enthalten

Über den Gesamtbeschluss wurde nicht abgestimmt. Hierzu soll eine neue 
Vorlage für die die Gemeindevertretung mit all den einzelnen Punkten ein-
gereicht werden. 

Errichtung eines Einfamilienhauses in Rangsdorf, Wildrosenweg 
BV/2016/368

Nach dem Bauantrag sollte von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Stadtweg Mitte abgewichen werden. Statt einer vorgesehenen bebauten 
Fläche anteilig zu Grundstücksfläche von 37,5 % sollten 44 % der Grund-
stücksfläche überbaut werden. Dies war vor allem auf die lange Zufahrt, die 
zum Grundstück gehört, zurückzuführen. In der Diskussion wird bemängelt, 
dass der Bebauungsplan festgesetzt sei und sich ein Bauherr, insbesondere 
bei Neubauten, an den Bebauungsplan auch halten könne. Der Ausschuss 
empfiehlt dem Hauptausschuss dieser Beschlussvorlage nicht zuzustimmen. 

Abstimmungsergebnis:
Ja 1 | Nein 6 | Enthalten 2

Ausnahme von der Satzung über die Veränderungssperre für das 
Bebauungsplangebiet RA 26 „Zülowniederung/Langer Berg" für das 
Bauvorhaben Errichtung einer Terrasse in Rangsdorf, Ostgotenallee 
BV/2016/369

Für den Bereich gilt eine Veränderungssperre deren Ziel es ist, im Gebiet den 
Charakter der Bebauung und den Waldcharakter zu erhalten. Mit der geplan-
ten Terrasse sollen von den ursprünglich 17 Bäumen auf dem Grundstück, 
von denen bereits 13 nach einem Bau im Jahr 2011 gefällt und im Jahr 2016 
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eine kranke Kiefer gefällt wurde, von den verbleibenden 3 Kiefern auch noch 
eine weitere gefällt werden. Der Ausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss 
dieser Beschlussvorlage nicht zuzustimmen, weil dem Bauherrn empfohlen 
wird, die Terrasse so zu verschieben, dass kein Baum gefällt werden muss.

Abstimmungsergebnis:
Ja 0 | Nein 9 | Enthalten 0

Ausnahme von der Satzung über die Veränderungssperre für das 
Bebauungsplangebiet RA 26 „Zülowniederung/Langer Berg" für 
das Bauvorhaben Errichtung eines Einfamilienhauses in Rangsdorf, 
Frankenallee BV/2016/370

Der Ausschuss empfiehlt, den geplanten Baukörper zu verschieben, um Bäu-
me bei einer Bebauung zu erhalten. Aus diesem Grund wird dem Hauptaus-
schuss empfohlen, dieser Beschlussvorlage nicht zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:
Ja 0 | Nein 9 | Enthalten 0

Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 9 Wohnungseinheiten in 
Rangsdorf, Friedensallee BV/2016/375

Neben den schon vorhandenen größeren Wohnbauten in der Friedensallee 
soll ein weiterer Wohnungsbau Richtung Gartenweg erfolgen. Das Haus 
entspricht in der Größe den anderen vorhandenen Wohngebäuden. Auf dem 
Grundstück wurden allerdings weniger Stellplätze, als nach Stellplatzsat-
zung nötig, nachgewiesen. Aus diesem Grund wird dem Hauptausschuss 
empfohlen dieser Beschlussvorlage nicht zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:
Ja 0 |  Nein 9 | Enthalten 0

Ausnahme von der Satzung über die Veränderungssperre für das 
Bebauungsplangebiet RA 26 „Zülowniederung/Langer Berg" für das 
Bauvorhaben Errichtung eines Wochenendhauses in Rangsdorf, 
Grenzweg BV/2016/372

Hier ist vom Bauantragssteller beantragt, mehrere Bäume zu fällen. Anders 
als im Vorentwurf des Bebauungsplans vorgesehen, soll eine Bebauung in 
dem Bereich, der später von der Bebauung freigehalten werden soll, erfol-
gen. Der Ausschuss empfiehlt dem Bauantragssteller sein Gebäude circa 
15 Meter Richtung Grenzweg zu verschieben, um die Bäume im hinteren 
Bereich des Grundstücks zu erhalten. Der Ausschuss empfiehlt dem Haupt-
ausschuss dem Bauantrag nicht zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:
Ja 0 | Nein 9 | Enthalten 0

Anhörung der Gemeinde Rangsdorf gemäß § 70 der Brandenburgi-
schen Bauordnung zur Errichtung eines Einfamilienhauses in Rangs-
dorf, Heinestraße BV/2016/373

Dieses Bauvorhaben war schon einmal im Gemeindeentwicklungsausschuss. 
Der Bürgermeister betonte, dass die Gemeinde mit einer Versagung des Ein-
vernehmens an sich hier nicht das Bauvorhaben in der geplanten Form wird 
verhindern können. Das Bauordnungsamt beim Landkreis Teltow-Fläming 
wird nach den rechtlichen Vorschriften das nicht erteilte Einvernehmen er-
setzten und dem Bauvorhaben zustimmen müssen. Der Gemeindeentwick-
lungsausschuss und der Hauptausschuss hätten, wie schon bei der ersten 
Vorlage zum Bauantrag vom Bürgermeister erläutert, aber die Möglichkeit, 
der Gemeindevertretung zu empfehlen, hier mittels Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes mit einer Veränderungssperre insgesamt für das ganze Gebiet 
ordnend einzugreifen. Anders wäre eine Bebauung in der 3. und 2 . Reihe 
nicht zu verhindern. Der Gemeindeentwicklungsausschuss empfiehlt nur dem 
Hauptausschuss, dem Bauantrag nicht zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:
Ja 3 | Nein 4 | Enthalten 2

Variantenvorstellung für den grundhaften Ausbau der Straße „Am 
Stadtweg" zwischen Ausbauende Kreisverkehr Kienitzer Straße und 
dem Beginn des B-Plangebietes „RA13-2 Stadtweg – Mitte" (Ein-
mündung Baustraße zur Ladestraße hin) IV/2016/104

Im Zuge des Bebauungsplanes Stadtweg Mitte wurde mit dem Investor 
vereinbart, auch die Zufahrtsstraßensituation von der Kienitzer Straße zu 
verbessern. Grund ist, dass das Bebauungsplangebiet Verkehr generiert, der 
im Wesentlichen über den Stadtweg Richtung Kienitzer Straße fließen wird. 
Aus diesem Grund hatte der Investor für das Bebauungsplangebiet ange-
boten, sich an den Kosten für den Ausbau des Stadtweges zwischen dem 
Kreisverkehr Ende und dem schon gebauten Abschnitt vom Interhomes-Ge-
biet finanziell zu beteiligen. Aus diesem Grund hat die Gemeinde mit Hilfe 
dieser finanziellen Beteiligung des Investors eine Vorentwurfsplanung be-
auftragt. Diese wurde dem Ausschuss vorgestellt. In der Diskussion gab es 
verschiedene Aspekte, die diskutiert wurden. Herr Rex regte an, die Straße 
Stadtwinkel mit auszubauen und eine Verbindung zur Ladestraße herzustel-
len. Weiterhin wurde diskutiert, wie eine Verkehrsberuhigung im Bereich 
der Kindertagesstätte Spatzennest erreicht werden könnte. Die vorgelegten 
Pläne sind im Allris System im Internet einzusehen. Als nächstes wird es 
eine Einwohnerversammlung zu diesem Ausbauabschnitt geben, um eine 
Beteiligung der Öffentlichkeit zu den Plänen und Vorhaben herzustellen.

Weiteres zur Ausschusssitzung ist im Bürgerinformationssystem der Ge-
meinde Rangsdorf im Internet nachzulesen.
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Anwesenheit:
Gemeindeverteter/in
Frau Christina Thomas  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Herr Peter Wetzel Vorsitzender, Fraktion DIE LINKE 
Herr Dr. Ralf von der Bank Freie Wähler Allianz für Rangsdorf
Herr Hans-Joachim Fetzer Fraktion der DPR
Herr Andreas Muschinsky Fraktion der CDU
Herr Jan Mühlmann-Skupien Fraktion der FDP
Frau Maja Rekowski-Dathe Fraktion der SPD 
Frau Gertraud Rocher Fraktion der FDP
Herr Tassilo Soltkahn Fraktion der CDU
Herr Stephan Wilhelm Fraktion der SPD

Beauftragte/r
Herr Axel Claus Behinderten- und Seniorenbeauftragter
 
Verwaltungsmitarbeiter 
Herr Klaus Rocher Bürgermeister 
Frau Simone Götsche Leiterin Bauamt

Beschlüsse, Hinweise und Empfehlungen zu den Vorlagentagesordnungs-
punkten.

Errichtung eines Einfamilienhauses in Rangsdorf, Wildrosenweg 

Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Erteilung des 
Einvernehmens gemäß § 36 Baugesetzbuch (BauGB) zum Antrag auf Befrei-
ung von der Festsetzung des Bebauungsplans (B-Plan) RA 13-2 „Stadtweg 
Mitte“ zur Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl auf dem Grund-
stück Gemarkung Rangsdorf, Wildrosenweg 13, Flur 11, Teilfläche Flurstück 
79.

Abstimmungsergebnis:
Ja: 1 | Nein: 7 | Enthalten: 3

[Dem Beschlussvorschlag wird nicht zugestimmt. Die Befreiung von den 
Festsetzungen wäre städtebaulich vertretbar, da die Überschreitung ge-
ringfügig ist. Aus diesen Gründen empfahl der Bürgermeister dem Antrag 
zuzustimmen. Die Mehrheit der Mitglieder des Bau- und Hauptausschusses 
waren aber der Meinung, dass der Bebauungsplan gerade erst im Kraft ge-
treten sein, das Grundstück unbebaut sei und deshalb vom Bauherrn erwar-
tet werden kann, dass er einen Bauantrag stellt, der mit den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes übereinstimmt. ]

Ausnahme von der Satzung über die Veränderungssperre für das 
Bebauungsplangebiet RA 26 „Zülowniederung/Langer Berg" für das 
Bauvorhaben Errichtung einer Terrasse in Rangsdorf, Ostgotenallee

Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Erteilung des 
Einvernehmens gemäß § 36 Baugesetzbuch (BauGB) zur Errichtung einer 
Terrasse in der Gemeinde Rangsdorf, Ostgotenallee 1, Flur 12, Flurstück 133.

Abstimmungsergebnis:  
Ja: 0 | Nein: 11 | Enthalten: 0

[Dem Beschlussvorschlag wird nicht zugestimmt. Zum Erhalt der Kiefer be-
steht die Möglichkeit, die geplanten Terrassen in Richtung Süden zu ver-
schieben. Deshalb wurde dem Beschlussvorschlag nicht zugestimmt.]

Beschlüsse aus der 18. Sitzung des Hauptausschusses der Gemeinde Rangsdorf am 10.03.2016

Ausnahme von der Satzung über die Veränderungssperre für das 
Bebauungsplangebiet RA 26 „Zülowniederung/Langer Berg" für 
das Bauvorhaben Errichtung eines Einfamilienhauses in Rangsdorf, 
Frankenallee 

Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Erteilung des 
Einvernehmens gemäß § 36 Baugesetzbuch (BauGB) zur Errichtung eines 
Einfamilienhauses in der Gemeinde Rangsdorf, Frankenallee 5, Flur 12, Flur-
stück 76.

Abstimmungsergebnis: 
Ja: 0 | Nein: 11 | Enthalten: 0

[Der Beschlussvorschlag wird abgelehnt. Zur Einhaltung der Festsetzung der 
Baugrenze des Bebauungsplanvorentwurfes und zum Erhalt des Baumbe-
standes wird empfohlen, den Baukörper in Richtung Norden um ca. 5 m zu 
verschieben. Des Weiteren ist der Stellplatz an anderer Stelle anzuordnen, 
um eine große Kiefer erhalten zu können.]

Ausnahme von der Satzung über die Veränderungssperre für das 
Bebauungsplangebiet RA 26 „Zülowniederung/Langer Berg" für das 
Bauvorhaben Errichtung eines Wochenendhauses in Rangsdorf, 
Grenzweg 

Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Erteilung des 
Einvernehmens gemäß § 36 Baugesetzbuch (BauGB) zur Errichtung eines 
Wochenendhauses in der Gemeinde Rangsdorf, Grenzweg 21, Flur 12, Flur-
stück 282.

Abstimmungsergebnis: 
Ja: 0 | Nein: 11 | Enthalten: 0

[Dem Beschlussvorschlag wird nicht zugestimmt. Hinsichtlich der Einhal-
tung der Festsetzung der Baugrenze des Bebauungsplanvorentwurfes und 
zum Erhalt des Baumbestandes wird empfohlen, den Baukörper in Richtung 
Grenzweg, außerhalb des vorhandenen Baumbestandes, um ca. 15 m zu 
verschieben.]

Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 9 Wohnungseinheiten in 
Rangsdorf, Friedensallee 

Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Erteilung des 
Einvernehmens gemäß § 36 Baugesetzbuch (BauGB) zum Bauantrag für die 
Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 9  WE und 3 Vollgeschossen in der 
Gemeinde Rangsdorf, Friedensallee 107, Flur 6, Flurstück 122.

Abstimmungsergebnis: 
Ja: 0 | Nein: 11 | Enthalten: 0

[Dem Beschlussvorschlag wird nicht zugestimmt. Hinsichtlich des Maßes der 
baulichen Nutzung und der Grundstücksfläche, die überbaut  werden soll, 
würde sich das Grundstück der Umgebung anpassen. Es sind aber weniger 
PKW-Stellplätze auf dem Grundstück vorgesehen, als nach der Stellplatz-
satzung der Gemeinde Rangsdorf notwendig wäre. Gerade in dem Bereich 
der Friedensallee gibt es schon jetzt zu wenige Stellplätze im öffentlichen 
Straßenraum. Deshalb wird gefordert, genügend Stellplätze auf dem Grund-
stück nachzuweisen. ]
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Anhörung der Gemeinde Rangsdorf gemäß § 70 der Brandenburgi-
schen Bauordnung zur Errichtung eines Einfamilienhauses in Rangs-
dorf, Heinestraße 

Der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf erteilt das Einvernehmen 
gemäß § 36 Baugesetzbuch (BauGB) zum Bauantrag zur Errichtung eines 
Einfamilienhauses in der Gemeinde Rangsdorf, Heinestraße 26, Flur 19, 
Flurstück 85.

Abstimmungsergebnis: 
Ja: 6 | Nein: 4 | Enthalten: 1

[Eine Versagung des Einvernehmens wurden seitens der Unteren Bauauf-
sichtsbehörde beim Landkreis als rechtwidrig beurteilt. Für die Bauvoran-
frage hatte die Gemeinde im August 2011 ihr Einvernehmen erteilt, aber 
im Herbst 2015 das Einvernehmen zum Bauantrag nicht erteilt. Aus baupla-
nungsrechtlichen Gründen ist das geplante Vorhaben zulässig. Die Gemeinde 
könnte aber in dem Bereich ordnend eingreifen, wenn die Gemeindevertre-
tung die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschließen würde und eine 
Veränderungssperre erlassen würde, um das Bauen in 2. und 3. Reihe zu 
verhindern.]

Antrag der FDP-Fraktion zum Verfahren zur Erstellung eines Gemein-
deentwicklungskonzeptes mit den Einwohnern von Rangsdorf 

Die Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes soll in 5 Stufen durch 
Mitwirkung der Rangsdorfer Einwohner entstehen.
1.  Die Einwohner werden nach den Entwicklungszielen befragt in Form 

eines Brainstormings. Die Zusammenstellung der Ziele der politisch in 
der Gemeindevertretung aktiven Parteien und Bürgervereinigungen wird 

dazu als Anregung mit kommuniziert. Nach einer Veröffentlichung im 
Internet und im allgemeinen Anzeiger (wird dort in der Frist wiederholt) 
erhalten die Einwohner die Möglichkeit, innerhalb von 3 Monaten ihre 
Vorstellungen per Mail oder per Schreiben oder durch Vortrag abzuge-
ben. Dies wird dann gesichtet und ein Entwurf zur Zusammenfassung 
erstellt. Durch den Hauptausschuss wird diese Zusammenfassung fest-
gestellt. (bis Ende Oktober 2016)

2.  Die Ergebnisse aus der 1. Stufe werden aufgearbeitet. Dazu werden, 
sofern nötig, Workshops mit Einwohnern zur weiteren Bearbeitung 
durchgeführt. Die Workshops sind durch Darstellungen der einzelnen 
inhaltlichen Punkte im Internet und im allgemeinen Anzeiger vorzube-
reiten und nachzubereiten. Unstrittiges wird in einem Entwurfspapier 
zusammengefasst, das durch den Hauptausschuss festgestellt wird. 
Strittige Dinge werden als Fragen zusammengefasst, die durch den 
Hauptausschuss festgestellt werden. (bis Sommer 2017)

3.  Bei Bedarf wird professionelle Unterstützung im Rahmen des Haushal-
tes dazu angefordert.

Abstimmungsergebnis:  
Ja: 7 | Nein: 2 | Enthalten: 2

[Der Entwurf des Gemeindeentwicklungskonzeptes enthält eine Zeitschiene 
und zeigt, wie die Bevölkerung beteiligt werden kann. Parallel dazu wird 
ein vorläufiges Konzept erarbeitet, um Fördermittel für den sozialen Woh-
nungsbau in Anspruch nehmen zu können. Nach dem Antrag der Fraktion soll 
unter breiter Beteiligung der Rangsdorfer Bürgerinnen und Bürger ein um-
fassendes Konzept entstehen, dass die Entwicklungsziele für die nächsten 
Jahre festlegen soll. Wie das geschehen kann, wurde in dem Beschluss fest-
gelegt. Ursprünglich waren 5 Stufen, einschließlich einer Bürgerbefragung 
zum Ergebnis beantragt worden. Dies wurde im Ergebnis der Diskussion im 
Hauptausschuss abgeändert.]

Anwesenheit:
Frau Christina Thomas Bündnis 90/Grüne
Herr Peter Wetzel Die Linke
Frau Melanie Eichhorst Vorsitzende, FDP
Herr Hardy Krückeberg DPR
Herr Peter Kölling CDU
Frau Gertraud Rocher FDP
Herr Detlef Schlüpen SPD
Herr Tassilo Soltkahn CDU
Es fehlte 1 Vertreter der SPD-Fraktion. 

sachkundige/r Einwohner/in
Frau Sandra Beyer
Herr Axel Claus
Frau Katrin Krieger
Herr Jürgen Molkow
Frau Peggy Preetz
Es fehlten Frau Jeannette Averhaus, Frau Birgit Däumich-Scholz, Herr Dr. 
Hartmut Klucke und Frau Katrin Witt.

Beauftragte/r
Herr Julien Al-Rubei Kinder- und Jugendbeauftragter

Informationen aus der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur,  
Sport und Soziales am 17.03.2016, 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr 

Verwaltungsmitarbeiter
Frau Andrea Lastander Stellv. Leiterin 
 Amt für Bildung und Sport
Herr Klaus Rocher Bürgermeister

Hinweise und Empfehlungen zu den Vorlagentagesordnungspunkten.

Festlegung der Bedingungen mit dem ASB-Regionalverband Mit-
telbrandenburg zum Weiterbetrieb der Seniorenbegegnungsstätte 
BV/2015/269

Zu dem Thema des weiteren Betriebes der Seniorenbegegnungsstätte wurde 
im Allgemeinden Anzeiger im Mai in meiner Pressemitteilung schon infor-
miert. In dem Ausschuss war hier  die Vorlage das erste Mal auf der Tages-
ordnung. Dabei kam es zu einer kontroversen Disussion, insbesondere ob der 
Arbeiter-Samariter-Bund weiter die Seniorenarbeit in Rangsdorf betreiben 
soll oder nicht. Herr Schlüpen war der Meinung, dass der Arbeiter-Samari-
ter-Bund sich aus der Seniorenarbeit zurückziehen und die Räume nur noch 
der Gemeinde vermieten wolle. Die Mehrheit im Ausschuss war der Mei-
nung, dass die bewährte Arbeit durch den Arbeiter-Samariter-Bund in der 
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Begegnungsstätte fortgesetzt werden sollte und dies mit dem Arbeiter-Sa-
mariter-Bund auch ausgehandelt werden soll. Zu den einzelnen Punkten und 
Diskussionen wurde, um die Verhandlungsposition der Gemeinde festzule-
gen, dann in dem nichtöffentlichen Teil weiter beraten. Die Mitglieder des 
Ausschusses haben im nichtöffentlichen Teil nach einer weiteren ausführ-
lichen Diskussion dem Bürgermeister empfohlen, ein Betreibermodell mit 
Mietvertrag mit dem ASB auszuhandeln. Dieses wurde dann auch umgesetzt 
und durch die Gemeindevertretung am 19. Mai 2016 beschlossen. 

Beschluss der Jahresrechnung 2014 für die Kita L.i.n.O! BV/2016/376

Hierzu erklärt sich Frau Eichhorst befangen und der stellvertretene Aus-
schussvorsitzende Herr Kölling übernahm die Sitzungsleitung. 
Von den Ausschussmitgliedern wurde eine zeitnahe Vorlage der Jahres-
rechnung durch die Gemeinde nochmals angemahnt. Eine Vorlage der Jah-
resrechnung 2014 erst im Jahre 2016 sei einfach zu spät. Der Ausschuss 
empfiehlt der Gemeindevertretung, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen. 

Abstimmungsergebnis:
Ja: 7 | Nein: 0 | Enthalten: 0

Dienstreise des Bürgermeisters zu Feierlichkeiten in der Part-
nerstadt Pienizeno (Polen) vom 14. bis 17.10.2016 BV/2016/377

Für diesen Tagesordnungspunkt erklären sich Herr und Frau Rocher für be-
fangen und nahmen im Publikum Platz.

Frau Eichhorst übernimmt wieder die Leitung der Sitzung. Frau Lastander als 
stellvertretene Amtsleiterin für Bildung und Sport erläutert die Vorlage. Der 
Grund der Dienstreise ist das Jubiläum der Partnerschaft zwischen Lichtenau 
und Pienizeno, das in dieser Zeit gefeiert werden soll, zu dem natürlich auch 
der Partnerort Rangsdorf mit eingeladen ist. 

Der Ausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, dem Beschlussvorschlag 
zuzustimmen. 

Abstimmungsergebnis:
Ja: 7 | Nein: 0 | Enthalten: 0

Anmietung von Räumen für das Bücker-Museum BV/2016/378

Die Vorlage wird erläutert. Es wird festgestellt, dass die Größe der Fläche 
und der Mietpreis in keinem Verhältnis stehen würden. Es wurde vorgeschla-
gen, evtl. im Zusammenhang mit einem Neubau in der Seebadallee 39, das 
Museum mit unterzubringen. 

Der Ausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, dem Angebot nicht zu-
zustimmen. 

Abstimmungsergebnis:
Ja: 0 | Nein: 8 | Enthalten: 0

Beitragsbedarfsermittlung für Plätze in Kindertagesstätten (Kita- 
Platzkostenermittlung) 2013 und 2014 als Grundlage für eine Ände-
rung der 1. Änderungssatzung der Satzung der Gemeinde Rangsdorf 
zur Erhebung von Beiträgen für die Inanspruchnahme von Kinderta-
gesstätten und Tagespflegestellen IV/2016/105

Die Kalkulation ergibt, dass bis auf eine Ausnahme im Jahre 2013 keine 
kostenüberdeckende Beiträge erhoben worden. Auf Grund der Erhöhung des 
notwendigen pädagogischen Personals in dem Bereich der Kinder unter 3 
Jahren zum 01. August 2015 ist die eine geringfügige Überschreitung bei 
Kindern unter 3 Jahren kein Grund für die Zukunft, das Beitragsniveau sen-
ken zu müssen. Durch die Erhöhung des Personalschlüssels, verbunden mit 
dem Tarifabschluss für das pädagogische Personal und den damit verbunde-
nen Personalkostensteigerungen wird diese geringfügige Überdeckung durch 
erhöhte Kosten ausglichen in dem folgenden Kalkulationszeitraum.  Es wird 
noch kurz über die Frage der Erhebung von Zuschüssen für das Mittagessen 
diskutiert. Ansonsten wird die Vorlage zur Kenntnis genommen. 

Vereinbarung mit dem SV Lokomotive Rangsdorf e.V. über Eigen-
leistungen in gemeindlichen Einrichtungen und die Entgelte für die 
Nutzung von gemeindlichen Einrichtungen BV/2016/379

Die Vorlage wird von Frau Lastander vorgestellt. Auf Nachfrage von Frau 
Witt erklärt Frau Lastander, dass sich die Vereinbarung bewährt habe und 
Lok Rangsdorf verschiedene Eigenleistungen durchführen würde. Dadurch 
würde die Gemeinde bei der Unterhaltung der Sportstätten Aufwendungen 
sparen. 

Der Ausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, der Vereinbarung zuzu-
stimmen.

Abstimmungsergebnis:
Ja: 8 | Nein: 0 | Enthalten: 0

Weiteres zur Ausschusssitzung ist im Bürgerinformationssystem der Ge-
meinde Rangsdorf im Internet nachzulesen.
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Anwesenheit:

Gemeindeverteter/in
Herr Hartmut Rex Vorsitzender, Die Linke
Herr Hans-Joachim Fetzer DPR
Herr Matthias Gerloff Bündnis 90/Grüne
Herr Jan Hildebrandt SP’D
Herr Andreas Muschinsky CDU
Herr Robert Nicolai FDP
Herr Roy Riedel CDU
Herr Klaus Rocher für FDP 
Herr Detlef Schlüpen SPD

sachkundige/r Einwohner/in
Herr Michael Mrositzki
Herr Andreas Füting
Herr Andreas Galow
Herr Peter Preetz
Es fehlten Herr Chris Boeck, Herr Michael Braun, Herr Dr. Jörg Haarmeyer, 
Herr Werner Heinen, Herr Thorsten Hentzelt und Herr Daniel Schmidt.  

Beauftragte/r
Herr Axel Claus Behinderten- und 
 Seniorenbeauftragter

Verwaltungsmitarbeiter
Frau Sandra Bahr Kämmerin

Ortsvorsteher
Herr Hans-Jürgen Beyrow Ortsvorsteher Klein Kienitz

Hinweise und Empfehlungen zu den Vorlagentagesordnungspunkten.

Beschluss der Jahresrechnung 2014 für die Kita L.i.n.O! BV/2016/376

Die Jahresrechnung für die Kita L.i.n.O. aus dem Jahr 2014 wurde gegenüber 
der Gemeinde abgerechnet. Innerhalb des Rathauses wurde die Zuständig-

Informationen aus der 19. Sitzung des Ausschusses für Finanzen vom 22. März 2016  
in der Zeit von 19:00 Uhr bis 19:55 Uhr

keit für die Prüfung im November 2015 verändert. Die verspätete Vorlage 
wurde durch die Mitglieder des Ausschusses bemängelt. Am Ende empfiehlt 
der Ausschuss der Gemeindevertretung, der Beschlussvorlage zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:
Ja 9 | Nein 0 | Enthalten 0

Anmietung von Räumen für das Bücker-Museum BV/2016/378

Der Eigentümer des Grundstücks Seebadallee 14 (ehemals Schlecker) hat 
ein Mietangebot für die Unterbringung des Bücker-Museums der Gemeinde 
gemacht. Die Ausschussmitglieder bemängeln, dass die Räume zu klein sind. 
Der Ausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, dieser Beschlussvorlage 
nicht zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:
Ja 0 | Nein 9 | Enthalten 0

Beitragsbedarfsermittlung für Plätze in Kindertagesstätten (Kita- 
Platzkostenermittlung) 2013 und 2014 als Grundlage für eine Ände-
rung der 1. Änderungssatzung der Satzung der Gemeinde Rangsdorf 
zur Erhebung von Beiträgen für die Inanspruchnahme von Kinderta-
gesstätten und Tagespflegestellen IV/2016/105

Im Ergebnis der Kalkulation wurde festgestellt, dass die Gemeinde keine 
höheren Kosten, als hier für einen Platz entstehen, erhebt. Es gibt im Jahre 
2013 und 2014 eine geringe Überschreitung bei den Kindern, die über sechs 
Stunden täglich in der Kindertagesstätte betreut werden, und unter drei 
Jahre alt sind. Diese geringe Überschreitung wird aber durch die erhöhten 
Personalkosten, in Folge der Verbesserung des Betreuungsschlüssels (mehr 
Erzieherstellen pro betreutes Kind) ab dem Sommer 2015 kompensiert. Da-
mit erfolgt wie gesetzlich gefordert ein Ausgleich im übernächsten Jahr. Die 
Mitglieder nehmen die Vorlage zur Kenntnis

Weiteres zur Ausschusssitzung ist im Bürgerinformationssystem der Ge-
meinde Rangsdorf im Internet unter www.rangsdorf.de nachzulesen.

Ö 7.14  Seniorenbegegnungsstätte
Hier verweise ich auf meine E-Mail vom 13.5.2016.

Antwort des Bürgermeisters:
Um Doppelantworten zu vermeiden, wird hier auf die Beantwortung der An-
frage von Herrn Dr. von der Bank zu derselben Sitzung verwiesen.

Ö 7.15  Forderung einer Nachbarkommune
Herr Hildebrandt hat angeboten, mit dem Vorsitzenden der Gemeindevertre-
tung Blankenfelde-Mahlow hierzu Kontakt aufzunehmen und eine Problem-
lösung zu erörtern. Die Gemeindevertretung sollte ergänzend beschließen, 
dass der Vorsitzende dies tun sollte. 

Anfrage von Stephan Wilhelm (SPD-Fraktion)  
zur Sitzung der Gemeindevertretung am 19.05.2016

Antwort des Bürgermeisters:
Der Beschlussvorschlag ist positiv formuliert. Es handelt sich hier um eine 
freiwillige Leistung. Die Gemeinde Rangsdorf ist zum Ausgleich dieser For-
derung mit größter Wahrscheinlichkeit nicht verpflichtet. Trotzdem kann es 
natürlich einen Ausgleich geben im Sinne einer guten Zusammenarbeit mit 
der Nachbarkommune. Dies ist aber politisch zu entscheiden. Wenn über den 
Beschlussvorschlag in der bestehenden Form abgestimmt wird, gibt es nur 
die Möglichkeit, zuzustimmen oder abzulehnen bzw. die Sache zu vertragen. 
Es ist natürlich möglich, auf dem politischen Weg z.B. von SPD-Fraktion in 
der Gemeindevertretung in Rangsdorf zur SPD-Fraktion in der Gemeinde-
vertretung in Blankenfelde-Mahlow eine Lösung zu diskutieren und diese 
dann einzubringen. Eine konkrete Beauftragung  an den Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung zu Verhandlungen ist nach der Kommunalverfassung 
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nicht möglich. Einen solchen Beschluss müsste ich rechtlich beanstanden, 
schon um möglichen Schadensersatzansprüchen gegen mich vorzubeugen. 
Soll eine politische Lösung gefunden werden, ist es aus Sicht des Bürger-
meisters nötig, den Beschlussvorschlag bis zur nächsten Sitzung zu vertagen 
und dann gegebenenfalls aus der Gemeindevertretung einen Änderungsan-
trag einzubringen. 

Ö 7.18  Gemeindeentwicklungskonzept
Wir bitten zu bedenken, dass die vorliegende Fassung bislang in keinem 
Ausschuss vorberaten wurde. Sollte keine erhebliche Eilbedürftigkeit beste-
hen, ist vorerst eine Befassung in den Ausschüssen anzuraten. 
Folgende grundsätzliche Änderungs-/Ergänzungswünsche:
– Seite 9: Im Verweis auf die Konzepte sollte das jeweilige Datum der 

Beschlussfassung benannt und darauf hingewiesen werden, dass einige 
Textteile zwischenzeitlich veraltet oder nicht mehr aktuell sind. 

– Seite 12, Kommunalfinanzen: hier steht, dass die Schaffung von bezahl-
barem Wohnraum nicht umsetzbar ist (dies soll jedoch erreicht werden). 
Es sollte dargestellt werden, dass aufgrund aktuell hoher Investitionen 
(Bahnquerung) und steigender Personalkosten (Tarifabschlüsse) derzeit 
weitere Investitionen nur in geringem Maß möglich sind und daher eine 
Wohnungsbauförderung erforderlich ist.

– Seite 15: Bei größeren privaten Wohnungsbauvorhaben, bei denen der 
Abschluss von städtebaulichen Verträgen erforderlich ist, soll ein Sozi-
alwohnungsanteil von 15 % der gesamten WE vereinbart werden (statt 
3 von 30 Wohnungen).

– Seite 16: Die Planung von Gewerbemieteinheiten bei den Immobilien-
projekten der Gemeinde soll nur auf der Grundlage einer konkreten und 
realistischen Nachfrage und der Bau erst mit Abschluss von Mietver-
trägen durchgeführt werden.  (Erläuterung: der Bau von Gewerbemiet-
einheiten ist nicht förderfähig, die Eigenmittel sind daher wirtschaftlich 
und risikoarm einzusetzen)

– Seite 17: Wenn sozialer Wohnungsbau auf dem Bückergelände wie 
dargestellt vorangetrieben werden soll, ist für diesen Bereich eine vier-
te Gebietskulisse in Anlage 24 darzustellen oder der gelbe Umkreis zu 
vergrößern. Davon wird dann auch das gemeindeeigene Grundstück an 
der Walter-Rathenau-Straße profitieren. Der soziale Wohnungsbau im 
Bückergelände ist im Übrigen auch Bestandteil des aktuell zu beschlie-
ßenden Eckpunktepapiers (separate BV).

– Seite 17, Kapitel 4.2.3: Beim Ziel 200 WE gesamt und 50-70 WE durch 
die Gemeinde verbleiben 130-150 Sozialwohnungen durch Investoren. 
Bei einer zu vereinbarenden 15%-igen Sozialwohnungsquote wäre das 
ein Gesamtneubau von 850 bis 1.000 Wohneinheiten (also Wohnraum 
für etwa 1.500-2.500 Menschen!!). Damit ist entweder die Einwohner-
prognose mittels aktiver Baulandentwicklung deutlich zu steigern oder 
die Zielzahl stark zu reduzieren.

Antwort des Bürgermeisters:
Wie Sie selbst als Gemeindevertreter wissen, hat der Hauptausschuss am 
10.03.2016 beschlossen, ein umfassendes Gemeindeentwicklungskonzept 
mit den Bürgern aufzustellen. Solche Aufstellung ist allerdings nicht inner-
halb von wenigen Monaten möglich. Inzwischen sind erste Anregungen 
von Bürgern in der Gemeinde eingegangen. Der erste Entwurf des Ihnen 
vorliegenden Konzeptes wurde im Hauptausschuss am 15.02.2016 beraten. 
In beiden genannten Sitzungen waren Sie anwesend. Wie schon in den 
entsprechenden Vorlagen in den beiden genannten Sitzungen dargestellt, 
soll parallel zur Erstellung eines umfassenden integrierten Entwicklungskon-
zeptes eine vorläufige Fassung erstellt werden. Die „Vorläufigkeit“ ist auch 
so im Sachgegenstand benannt und kann bei Wunsch auch im Beschluss 
ergänzt werden. Die Vorlage eines Konzeptes, wie in dem vorliegenden Ent-
wurf, ist Voraussetzung, dass die Gemeinde Fördermittel beim Land Bran-
denburg im Rahmen des sozialen Mietwohnungsbaues beantragen kann. 

Um mit den zuständigen Stellen des Landes Brandenburg ins Gespräch zu 
kommen, insbesondere mit dem Landesamt für Bauen und Verkehr, ist es 
nötig, vorher ein entsprechendes Gemeindeentwicklungskonzept in der 
Gemeindevertretung zu beschließen. Ein Versuch, mit dem Landesamt ins 
Gespräch zu kommen, um Ihnen dann die Ergebnisse dieser Erörterung prä-
sentieren zu können, ist gescheitert. Das Landesamt will vorher eine Zu-
stimmung zu einem entsprechenden Konzept durch die Gemeindevertretung. 
Hintergrund ist, dass die möglichen Einwände und Änderungswünsche des 
Landesamtes die politische Willensbildung nicht vorab beeinflussen sollen. 
Andererseits wird die Gemeinde aber im Juni 2016, vor der Sommerpause 
mit dem Landesamt ins Gespräch kommen müssen, um dann im September 
rechtzeitig für das nächste Jahr eine Förderung beantragen zu können. Eine 
weitere Beschlussfassung vor der Anmeldung der Förderung, sofern noch 
Änderungen nötig sind, muss dann für die Sitzung der Gemeindevertretung 
am 08.09.2016 vorbereitet werden. 

Dass verschiedene Konzepte, die im Konzeptentwurf integriert sind, veraltet 
sind, kann der Bürgermeister nicht verstehen. Es gibt keine Beschlussfas-
sung der Gemeindevertretung, dass diese Konzepte aufgehoben haben.

Die Feststellung zu den Kommunalfinanzen auf Seite 12 ist anders gedacht, 
als dies durch den Anfragenden verstanden wurde. Sinn und Zweck ist, dar-
zustellen, dass die Gemeinde Rangsdorf sowohl kurzfristig als auch mittel- 
oder langfristig nicht in der Lage sein wird, selbst Mittel zur Förderung des 
sozialen Mietwohnungsbaues allein aufzubringen, d.h. auf ein Förderpro-
gramm angewiesen sein wird. Eine Erklärung, dass die Gemeinde Rangsdorf 
in vielleicht 3 Jahren selbst in der Lage sein würde, ohne Inanspruchnahme 
von Fördermitteln, den sozialen Wohnungsbau im Ort allein zu lösen, ist 
politisch aus Sicht des Bürgermeisters nicht gewollt und sollte auch so nicht 
dargestellt werden. Eine solche Feststellung würde auch nicht der Realität 
entsprechen. Die Gemeinde Rangsdorf hat nach wie vor einen erheblichen 
Investitionsrückstau in der Infrastruktur und ist auf Fördermittel im sozialen 
Wohnungsbau angewiesen, auch nachdem die Bahnquerung finanziert ist. 
Die Personalkosten können schon gar nicht als Argument herangezogen wer-
den. Hierbei handelt es sich um laufende Aufwendungen, die soweit diese 
freiwillig sind, natürlich jederzeit von der Gemeinde Rangsdorf abzubauen 
sind und soweit diese pflichtig sind, natürlich entsprechend der Verfassung 
des Landes Brandenburg durch das Land Brandenburg auch im Rahmen der 
Finanzausstattung der Gemeinde finanziert werden. 

Das durch das Land Brandenburg vorgelegte Förderprogramm für den so-
zialen Wohnungsbau hat mehrere Kriterien. Fördervoraussetzung ist u.a., 
dass jede Wohnung barrierefrei erreichbar ist und ein sehr hoher Standard 
bei der Energieeinsparung erfüllt wird. Die barrierefreie Erreichbarkeit je-
der Wohnung bedeutet konkret, dass ab der 2. Etage ein Fahrstuhl beim 
Wohnungsbau vorzuhalten ist. Wie auch schon von verschiedenen anderen 
Wohnungsbauträgern im Land Brandenburg festgestellt, führt dies dazu, 
dass es schwierig ist, die 1.800 € Baukosten pro Quadratmeter Wohnfläche 
einzuhalten. Die Gemeinde Rangsdorf hat entsprechend dem Beschluss zum 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes in der Zwischenzeit erste Vorplanungen 
zu dem sozialen Mietwohnungsbau beauftragt. Ergebnis ist, dass für das 
Objekt am Jütenweg und auch für andere Grundstücke, die 1.800 € auf 
den Quadratmeter bei einer zweigeschossigen Bauweise mit ausgebautem 
Dachgeschoss nicht eingehalten werden können. Dies wäre erst bei einer 
dreigeschossigen Bauweise mit ausgebautem Dachgeschoss möglich. Drei-
geschossige bzw. fast viergeschossige Wohnungsbauten in Rangsdorf sind 
allerdings in der vorhandenen Siedlungsstruktur derzeit fast gar nicht vorzu-
finden. Dies bedeutet konkret, dass die Gemeinde Rangsdorf prüfen muss, 
ob sie in einzelnen Gebieten evtl. Drei- und Viergeschosser baulich zulassen 
will. Die hierfür möglichen Flächen gehören aber in der Regel nicht der Ge-
meinde. Alternativ könnte die Gemeinde Rangsdorf eingeschossige Woh-
nungen bauen. In diesem Fall sind dann die Kosten wieder einhaltbar. Dies 
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bedeutet allerdings einen größeren Flächenverbrauch. Nach einem Gespräch 
im Infrastrukturministerium des Landes Brandenburg am 17.05.2016 ist es 
vom Land Brandenburg gewollt, dass in zentralen Lagen eine Verdichtung 
stattfindet. Deshalb wurde die Förderrichtlinie zum sozialen Wohnungsbau 
mit diesen Bedingungen versehen. 

Von Seiten des Eigenbetriebes ist in Vorbereitung, die Mietwohnungsobjekte 
in der Großmachnower Allee 2 und 3 grundhaft zu sanieren. Dies ist nach 
dem Förderprogramm des Landes Brandenburg möglich. Bei der Sanierung 
der bestehenden Gebäude ist zwar die barrierefreie Zugänglichkeit aller 
Wohnungen zu gewährleisten, bei der Wärmedämmung ist allerdings der 
Standard wegen der Altbauten etwas abgesenkt. In beiden Blöcken gibt es 
erhebliche bauliche Mängel (Elektroinstallation, Sanitär, Dachgauben, etc.), 
sodass es erforderlich ist, für eine Komplettsanierung in vier Bauabschnit-
ten jeweils 2 Aufgänge leerzuziehen. Diese könnten dann jeweils in ca. 6 
bis 7 Monaten grundhaft saniert werden. Dafür ist es jedoch nötig, vorab 
sozialen Wohnraum zu schaffen. Das vorhandene Grundstück im Jütenweg 
bietet dafür bei eingeschossiger Bauweise nicht genügend Kapazität. Bei 
einer dreigeschossigen Bauweise mit ausgebautem Dachgeschoss würde 
die Kapazität reichen, dürfte allerdings nach der derzeit vorhandenen Um-
gebungsbebauung baurechtlich nicht zulässig sein. 

Für das Grundstück Seebadallee 39 wurde ebenfalls eine Vorplanung beauf-
tragt. Hier ist die Einhaltung der Kosten von 1.800 € auf den Quadratmeter 
möglich, weil im Erdgeschoss 2 Gewerbeeinheiten untergebracht sind, die 
baulich kostengünstiger zu gestalten sind als eine barrierefreie Wohnung. 
Die entsprechende Kostenersparnis macht es möglich, hier zweigeschos-
sig mit ausgebautem Dachgeschoss im Rahmen der Förderkulisse bauen zu 
können. 

Die Forderung bei größeren privaten Wohnungsbauvorhaben in städtebauli-
chen Verträgen einen gebundenen Sozialwohnungsanteil von 15 % vorzuse-
hen, ist durchaus möglich. Die Zahl von 10 % bei 30 Wohnungen orientiert 
sich teilweise an der vorhandenen Förderrichtlinie des Landes Brandenburg. 
Danach sind auf einem Grundstück bei einer Förderung mindestens 3 Woh-
nungen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus zu bauen. 

Nach der vorgeschlagenen Förderkulisse des sozialen Wohnungsbaus ist 
ein Großteil des Bückergeländes für den sozialen Wohnungsbau nutzbar. 
Hier ist natürlich zu beachten, was oben zu den Kosten schon dargestellt 
wurde. Prinzipiell sollen zentrale Lagen gestärkt werden. Aus diesem Grund 
wurden in Planung von Schulen und Kitas, Nahverkehrshaltestellen usw. für 
die Kulisse zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues in den Ortslagen in 
die Kriterien mit einbezogen. 

Die Fördergebietskulisse bedarf der Zustimmung des Landesamtes für Bau-
en und Verkehr.  Eine Beratung zur Sache mit dem Landesamt wird aber, 
wie oben beschrieben, vor einem Beschluss der Gemeindevertretung nicht 
möglich sein. 

Ihre Bemerkungen zur Einwohnerentwicklung treffen nicht zu. Die Gemein-
de Rangsdorf hat inzwischen ca. 11.050 Einwohner. Bei einer Betrachtung 
für die nächsten 10 Jahre ist ein Zuzug von ca. 1.500 bis 2.000 Personen 
durchaus realistisch.
Die Gemeinde Rangsdorf ist in dem Zeitraum von 2003 bis 2016, also in 
ca. 11 Jahren um 2.100 Einwohner gewachsen. Die im Konzeptentwurf ge-
nannten Zahlen sind also nicht utopisch. In der Gemeindevertretung sollte 
beraten werden, ob man die Zahlen nach unten korrigiert. Ob dies allerdings 
sinnvoll ist gegenüber der Landesplanung, ist fraglich. Aus dem Einwohner-
zuwachs ergeben sich verschiedene andere infrastrukturelle Probleme, z.B. 
zusätzliche Kapazität in den Kitas und Schulen. Aus Sicht des Bürgermeisters 
erscheint es deshalb sinnvoller, etwas höher mit den Zahlen im Konzept 
heranzugehen und diese sich dann von der Landesplanung zusammenstrei-
chen zu lassen, als hier bei Weitem zu niedrig heranzugehen und dann die 
entsprechenden Infrastrukturdefizite gegenüber dem Land Brandenburg nicht 
artikulieren zu können. 

Ö 7.19  Internetanschluss
Im Sinne einer einheitlichen Regelung sollte die Gemeinde die laufenden 
Kosten für beide Flüchtlingsunterkünfte übernehmen. 

Antwort des Bürgermeisters:
Bei den Kosten für die Internetanschlüsse für die Übergangswohnheime 
handelt es sich um freiwillige Ausgaben. Sofern von der SPD-Fraktion eine 
höhere freiwillige Ausgabe gewünscht ist, sollte ein entsprechender Antrag 
durch die Fraktion eingebracht werden.
Von Seiten des Bürgermeisters wird dies nicht geschehen, damit ihm nicht 
erneut der Vorwurf gemacht wird, er würde das Geld zu großzügig ausgeben. 

Sonstige Fragen:
Wie hoch waren die Baukosten für die Neubefestigung des Pramsdorfer We-
ges zwischen Falkenflur und Reihersteg (im Zuge Umleitung für Straßenbau 
Bergstraße)? Wie lang ist der neubefestigte Abschnitt?

Antwort des Bürgermeisters:
Die reinen Baukosten für ca. 580 m beliefen sich auf rund 48.000 Euro Brut-
to. In diesen Kosten sind das nachprofilieren des vorhandenen nutzbaren 
Schotterunterbaus, der Einbau einer Asphalttragdeckschicht sowie die 
Herstellung beidseitiger Bankette enthalten. Bei dem geplanten Radweg 
nach Dahlewitz gibt es keinen vorhandenen geeigneten Unterbau. Bei der 
Inanspruchnahme von Fördermitteln ist außerdem davon auszugehen, dass 
nach dem technischen Regelwerk für den Straßen- und Wegebau zu bauen 
ist. Auch dadurch ergeben sich Mehrkosten gegenüber einer provisorischen 
Befestigung eines zeitweilig für den Verkehr genutzten Weges, wie dem 
Pramsdorfer Weg. 
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Anwesenheit:

Gemeindeverteter/in
Herr Jan Hildebrandt Vorsitzender, SPD
Herr Andreas Muschinsky  CDU
Herr Dr. Ralf von der Bank Freie Wähler/Allianz für Rangsdorf
Herr Alexander Boldt Freie Wähler/Allianz für Rangsdorf
Herr Ralph Brockhaus SPD 
Herr Hans-Joachim Fetzer DPR
Herr Matthias Gerloff Bündnis 90/Die Grünen
Herr Hardy Krückeberg DPR
Herr Peter Kölling CDU
Herr Jan Mühlmann-Skupien FDP
Herr Robert Nicolai FDP
Herr Hartmut Rex Die Linke
Frau Gertraud Rocher FDP
Herr Tassilo Soltkahn  CDU
Frau Christina Thomas Bündnis 90/Die Grünen
Herr Stephan Wilhelm SPD
Herr Horst Schönert CDU

Es fehlten Frau Melanie Eichhorst (FDP), Frau Maja Rekowski-Dathe (SPD), 
Herr Detlef Schlüpen (SPD) und Herr Peter Wetzel (Die Linke)

Beauftragte/r
Herr Axel Claus Senioren- und Behindertenbeauftragter

Verwaltungsmitarbeiter
Herr Klaus Rocher Bürgermeister
Frau Simone Götsche Leiterin Bauamt

Beschlüsse und Hinweise zu den Vorlagentagesordnungspunkten:

Bestellung des Gemeindewehrführers als Leiter der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Rangsdorf und seines Stellvertreters 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Bestel-
lung des Kameraden Silvio Ramlow zum Gemeindewehrführer als Leiter der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Rangsdorf und den Kameraden Sven 
Standke als Stellvertreter des Gemeindewehrführers sowie deren Ernennung 
zu Ehrenbeamten auf Zeit für die Dauer von sechs Jahren.

Abstimmungsergebnis:   
Ja: 17 | Nein: 0 | Enthalten: 0

[Nach dem Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgB-
KG) hat der Träger des örtlichen Brandschutzes die Wehrführung der Freiwil-
ligen Feuerwehr und ihre Stellvertreter nach Anhörung der Führungskräfte 
der Freiwilligen Feuerwehr und im Benehmen mit dem Kreisbrandmeister für 
die Dauer von sechs Jahren zu bestellen. Sowohl Kamerad Ramlow als auch 
Kamerad Standke genießen das uneingeschränkte Vertrauen der Führungs-
kräfte. Der Kreisbrandmeister hat im Rahmen der Anhörung der Führungs-
kräfte sein Einvernehmen erklärt.] 

Informationen aus der 22. Sitzung der Gemeindevertretung  
vom 07.04.2016 von 19:01 bis 21:51 Uhr

Maßnahmenkonzept zum Erhalt des Waldcharakters in Rangsdorf 

Die Gemeindevertretung beschließt das Maßnahmenkonzept zum Erhalt des 
Waldcharakters.

Abstimmungsergebnis:
Ja: 17 | Nein: 0 | Enthalten: 0

[Um den Ortscharakter Rangsdorfs, der maßgeblich vom Wald geprägt ist, 
zu erhalten, reicht die gültige Baumschutzsatzung nicht aus. Nur durch eine 
verbindliche Bauleitplanung und konkrete Absprachen und Maßnahmen be-
züglich der Bewirtschaftung des Waldes kann erreicht werden, dass dieser 
Charakter langfristig erhalten bleibt. Das Maßnahmenkonzept wird auf der 
Internetseite der Gemeinde bekanntgemacht und im „Allgemeinen Anzeiger“ 
abgedruckt. ]

Neufassung der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Rangsdorf

[Zur Neufassung der Straßenreinigungssatzung hat die SPD-Fraktion einen 
Änderungsantrag eingereicht. Ziel des Änderungsantrages ist es, den durch 
die Gemeinde geleisteten Winterdienst wieder einzuschränken und so Kos-
ten zu sparen. Der eingereichte Änderungsantrag: 

„Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt im Zusammenhang mit der 
Neufassung der Straßenreinigungssatzung die Wiedereinführung des Um-
fangs im Winterdienst, der bis 2011 gegolten hat. Die Neuregelung wird 
nach der geplanten Neuausschreibung der Winterdienstleistungen erstmals 
zum Winter 2016/17 wirksam.

Die eingesparten Mittel sollen vor allem zur Aufstockung des Budgets für 
Reparaturen und Neubauten im Bereich der Straßenbeleuchtung sowie der 
Straßenunterhaltung in der Gemeinde verwendet werden.“ wurde abge-
stimmt. 

Abstimmungsergebnis:   
Ja: 7 | Nein: 10 | Enthalten: 0

[Die Annahme des Änderungsantrages hätte eine erhebliche Überarbeitung 
des vorgelegten Satzungsentwurfes zur Folge gehabt. Deshalb wurde diese 
in der Gemeindevertretung entschieden, bevor eine weitere Bearbeitung der 
Satzung im Bauausschuss erfolgt. Die Neufassung der Satzung ist wegen 
der hinzugekommenen Straßen und der Anpassung an die aktuelle Recht-
sprechung nötig.]

Beschluss der Jahresrechnung 2014 für die Kita L.i.n.O! 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf nimmt die geprüfte 
Jahresrechnung 2014 der Kita L.i.n.O! für den Betrieb einer Kindertages-
einrichtung zur Kenntnis und beschließt die Zahlung des Fehlbetrages 
2014 in Höhe von -28.158,44 € abzüglich des bei der Kita verbliebenen 
Überschusses aus 2013 in Höhe von 19.607,77 € (laut Beschluss BV/2014- 
II/050 vom 04.08.2014). Somit wird der verbleibende Fehlbetrag in Höhe von 
-8.550,67 € von der Gemeinde ausgeglichen.

Abstimmungsergebnis:   
Ja: 14 | Nein: 0 | Enthalten: 2
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[Die vorgelegte Jahresabrechnung enthielt alle notwendigen Unterlagen. 
Diese wurden geprüft und keine Unstimmigkeiten festgestellt. Der Fehlbe-
trag resultiert aus den knapp kalkulierten  Planansätzen und den Neubau 
eines Kita-Gebäudes, bzw. der Erweiterung der Kita. Der Fehlbetrag ist an 
den Träger der Kita auszuzahlen.] 

Dienstreise des Bürgermeisters zu Feierlichkeiten in der Part-
nerstadt Pieniezno (Polen) vom 14. bis 17.10.2016 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt, dem Bürger-
meister eine Dienstreise nach Pieniezno in Polen zu genehmigen, sofern die 
dafür erforderlichen Mittel im Haushalt zur Verfügung stehen.

Abstimmungsergebnis: 
Ja: 15 | Nein: 0 | Enthalten: 0

(Herr und Frau Rocher erklärten sich für befangen, nahmen bei den Zuschau-
ern Platz und nicht an der Abstimmung teil.)

[Der Bürgermeister von Pieniezno hat zu Feierlichkeiten anlässlich des 
20-jährigen Jubiläums der Unterzeichnung des Partnervertrags mit der 
Stadt Lichtenau eingeladen. Lichtenau ist die Partnerstadt von Rangsdorf 
und Pieniezno.]

Anmietung von Räumen für das Bücker-Museum 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt, die Räume an 
der Seebadallee 14 (ehem. Schlecker“) für das Bücker-Museum ab Januar 
2017 für 10 Jahre anzumieten. Der Bürgermeister wird mit dem konkreten 
Vertragsabschluss beauftragt. Die Mietzahlungen in Höhe von 23.140 € 
(inklusive Nebenkosten) pro Jahr sind im Haushalt zu berücksichtigen. Eine 
Bürgschaft oder eine Kaution wird nicht gegeben.

Abstimmungsergebnis:   
Ja: 0 | Nein: 15 | Enthalten: 2

[Zurzeit sind die Exponate der beiden Museen (Bücker und Eissegeln) – bis 
auf eine kleine Auswahl von Exponaten, die im Rathaus der Gemeinde 
Rangsdorf ausgestellt sind – in Mittenwalde eingelagert. Um wieder in ei-
nem Museum ausstellen zu können, werden repräsentative Räume benötigt. 
Aufgrund der sehr hohen Kosten für die zu geringe zur Verfügung gestellte 
Fläche wurde dieser Vorschlag abgelehnt.]

Vereinbarung mit dem SV Lokomotive Rangsdorf e.V. über Eigen-
leistungen in gemeindlichen Einrichtungen und die Entgelte für die 
Nutzung von gemeindlichen Einrichtungen

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf beschließt die Fortführung 
der Vereinbarung mit dem SV Lokomotive Rangsdorf e.V. über Eigenleistun-
gen in gemeindlichen Einrichtungen und die Entgelte für die Nutzung von 
gemeindlichen Einrichtungen. Dem Abschluss der in der Anlage beigefügten 
Vereinbarung wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:   
Ja: 17 | Nein: 0 | Enthalten: 0

[Der SV Lokomotive Rangsdorf e.V. nutzt mehrere Sporteinrichtungen in 
Rangsdorf. Die Gemeinde Rangsdorf und der SV Lokomotive Rangsdorf e.V. 
haben in den vergangenen Jahren, jeweils befristet für ein Jahr, eine Verein-
barung zur Übernahme von Eigenleistungen abgeschlossen. Dadurch muss 
der Verein nicht die vollen Nutzungsentgelte entrichten und für die Gemein-
de reduzieren sich die Kosten für die Pflege der Sporteinrichtungen. Zu den 
Aufgaben gehören bspw. Rasenmähen, Wildzaunkontrollen, Frostkontrollen 
und Reinigungsaktionen.]

Fortführung der Lärmaktionsplanung

Verbunden mit dem Beschluss der nach europäischem Recht geforderten Lär-
maktionsplanung war, dass die Anträge dazu aus den Fraktionen Bündnis 90/
Grüne und FDP zur Fortschreibung der Planung vertagt wurden. Die Beratung 
dazu erfolgte in der Bauausschusssitzung am 08.03.2016. Es gab dazu meh-
rere Einzelabstimmungen. In der Gemeindevertretung wurde nun beraten, 
ob es nicht ein gesamtes Votum für die einzelnen Punkte geben könnte. Im 
Ergebnis der Diskussion beantragte Herr Mühlmann-Skupien die Vorlage in 
den Bauausschuss zu verweisen. Dem wurde zugestimmt. 

Abstimmungsergebnis:
Ja: 10 | Nein: 6 | Enthalten: 1

Antrag der Fraktion Freie Wähler/Allianz für Rangsdorf zum Haus-
haltsplan für 2017

Bei diesem Antrag ging es um die Bereitstellung von finanziellen Mitteln 
für den Bau des Reihersteges zwischen Bergstraße und Wiesengrund. Der 
Einreicher hat den Antrag zurückgezogen und zunächst eine Beratung im 
Gemeindeentwicklungsausschuss und im Finanzausschuss gefordert. 

In dem Zusammenhang erklärte Herr Dr. von der Bank, dass er in Zukunft als 
Vertreter der Fraktion im Finanzausschuss mitarbeiten wird. 

Antrag der FDP-Fraktion zur Beauftragung des Bürgermeisters mit 
der Klärung von Fördervoraussetzungen für bauliche Maßnahmen 
auf dem Gelände von Hort, Grundschule und Gymnasium in Rangs-
dorf

Die derzeitigen Förderprogramme des Landes Brandenburg geben eine För-
derung eines Hortneubaus nicht her. Deshalb sollte nach den Vorstellun-
gen der Fraktion geprüft werden, ob z.B. durch eine Zusammenlegung von 
Gymnasium und Grundschule oder durch Errichtung einer Ganztagsschule 
(einschließlich Hort) eine Förderung möglich wäre. Zu diesem Antrag gab es 
einen Änderungsantrag der SPD-Fraktion, alle Fördermöglichkeiten (auch für 
Sportstätten und Feuerwehr) zu prüfen. 

Die Anträge der Fraktionen wurden nicht abgestimmt, sondern im Ergebnis 
der Diskussion festgehalten, dass für den Schul- und Hortbereich Fördermög-
lichkeiten bei Beibehaltung der derzeitigen Strukturen (Grundschule, Hort 
und Gymnasium) geprüft werden sollen.] 

Weiteres zur Sitzung ist im Bürgerinformationssystem der Gemeinde Rangs-
dorf im Internet nachzulesen.



MITTEILUNGEN des Bürgermeisters 11. Juni 2016 | Nr. 6 | Woche 23 | 15 |

— Mitteilungen des Bürgermeisters —

Die kommunalen Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften haben sich 
über einen Tarifabschluss geeinigt. Der letzte Tarifabschluss zur besseren 
Vergütung des pädagogischen Personals in den Kindertagesstätten bedeutet 
eine erhebliche zusätzliche finanzielle Belastung für die Gemeinde Rangs-
dorf. 
Der im Oktober 2015 ausgehandelte Tarifabschluss wurde erst im Dezem-
ber 2015 unterschrieben und mit den Gehaltszahlungen für die betroffenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im März 2016 umgesetzt. Für das Jahr 
2016 bedeutet der Tarifabschluss monatliche Mehrkosten für die Gemeinde 
Rangsdorf von ca. 15.000 €. Von April bis Dezember diesen Jahres sind das 
ca. 140.000 € Mehrkosten. Weiterhin wurden für das vergangene Jahr im 
Februar/März 2016 Nachzahlungen an die Betroffenen getätigt. Dies waren 
ca. 120.000 €. 
Die neuen Tariferhöhungen vom Mai 2016 bedeuten noch einmal 120.000 € 
Mehrkosten für die Gemeinde Rangsdorf in diesem Jahr. Im Entwurf des 
Haushaltes war mit einer Tariferhöhung von ca. 120.000 € gerechnet wor-
den. Da es auch auf Wunsch aus der Gemeindevertretung geringfügig eine 
Erhöhung des beschäftigten Personals gab, gab es auch einen Antrag, die 
Personalkosten zu erhöhen. Die SPD Fraktion hat zu Recht dagegen einge-
wandt, dass diese Kostenerhöhungen unter 2 % der Gesamtpersonalkosten 
liegen würden. Deshalb gab es dann keine Erhöhung der Personalaufwen-
dungen gegenüber dem Haushaltsentwurf in der Haushaltssatzung. Das hat 
zur Folge, dass es keinen Puffer mehr für Tariferhöhungen in den Ansätzen 
der Haushaltssatzung 2016 gibt. 
Ohne Puffer bedeutet es für das Haushaltsjahr 2016 nun, dass die Gemeinde 
Rangsdorf mit ca. 380.000 € Mehraufwendungen bei den Personalkosten 
rechnen muss. Dies verteilt sich natürlich auf verschiedene Produkte, so dass 
sie dann im Herbst 2016 wahrscheinlich die entsprechenden Beschlüsse zu 
überplanmäßigen Aufwendungen in der Gemeindevertretung vorgelegt be-
kommen werden. 
Bei ca. 6.000.000 € Personalkosten für das ganze Jahr bedeuten die 
380.000 € Mehraufwendungen eine Steigerung von mehr als 5 %. Diese 
wird teilweise kompensiert werden durch Mehreinnahmen bei den Zuwei-
sungen des Landes Brandenburg. 
Wie Sie vielleicht aus der Presse entnommen hatten, wurde in einem Gut-
achten festgestellt, dass das Land Brandenburg die Gemeinden, insbeson-
dere bei den Sozialleistungen, nicht auskömmlich in den letzten Jahren 
finanziert hatte. Aus diesem Grund gab es einen Nachschlag bei der Ge-
meindezuweisung. Die entsprechenden Mittel dazu haben wir Anfang April 
2016 erhalten. Dies macht ca. 170.000 € aus, die die Gemeinde 2016 mehr 
zur Verfügung haben wird. 
Für diese Sitzung habe ich Ihnen die Vorschläge zur Einsparung bzw. Erhö-
hung von Erträgen vorgelegt, wie es der Beschluss der Gemeindevertretung 
aufgrund eines Antrages der SPD-Fraktion forderte. Auch diese werden im 
Wesentlichen für die Deckung der zusätzlichen Personalkosten benötigt 
werden. 

Am 17.05.2016 fand ein Gespräch mit Ministerin Schneider in Potsdam statt. 
Dabei wurde festgestellt, dass es für die Beurteilung der Verkehrsbedarfe 
durch das Land Brandenburg sinnvoll wäre, die Entwicklungspotentiale der 
nächsten 10 Jahre für die Gemeinden Blankenfelde-Mahlow und Rangs-

Auszug aus dem Bericht des Bürgermeisters  
zur Sitzung der Gemeindevertretung am 19.05.2016

dorf in einem Kurzgutachten darzustellen. Dazu kann sich der im Rahmen 
der Flughafenumfeldentwicklung erhobenen Daten bedient werden. Auch 
wäre dabei eine Betrachtung des Bedarfes zu Mobilität hilfreich. Letzteres 
umfasst alle Verkehrsbedürfnisse (z.B. Bahn, Bus, Fahrrad, Auto usw.). Mit 
dem Kollegen Beier werden wir nun eine entsprechende Beauftragung vor-
bereiten.

Am 14. April 2016 gab es eine Informationsveranstaltung der Oberförsterei 
Wünsdorf zur Förderung forstwirtschaftlicher Vorhaben durch das Land Bran-
denburg. Hierzu ist ein Eigenanteil von 15% nötig. Die Gemeinde müsste 
entsprechende Vorhaben vorbereiten, dafür ohne Förderung in Vorleistung 
gehen. Gefördert wird die Umstellung auf naturnahe Waldbewirtschaf-
tung, die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten und das Vorbeugen von 
Waldschäden. Entsprechende vorbereitete Projekte werden nach einem 
Projektauswahlverfahren durch die Oberförsterei für eine spätere Förderung 
ausgewählt. Sofern hier ein Interesse aus der Gemeindevertretung sich zu 
beteiligen besteht, bitte ich, entsprechende Mittel und Ressourcen zur Vor-
bereitung bereitzustellen und entsprechende Anträge in die Gemeindever-
tretung einzubringen. Dazu zählt auch, entsprechende Personalressourcen 
in der Gemeinde Rangsdorf für eine Vorbereitung der Anträge zu schaffen. 

In der Anlage erhalten Sie eine Petition der Selbsthilfe- und Herzsportgruppe 
Rangsdorf e.V.  Zu dieser Petition gab es schon einen Zwischenbescheid des 
Bürgermeisters vom 13.04.2016. Den erhalten Sie ebenso in der Anlage. 
Wenn mit dieser Petition wie auch sonst mit Petitionen verfahren werden 
soll, werden Sie zur nächsten Sitzung des Fachausschusses für Bildung, 
Kultur, Sport und Soziales einen Antwortentwurf erhalten und dann in der 
Gemeindevertretung Ende Juni darüber entscheiden können.
 
Am 28.04.2016 wurde mit der Mehrheit der Eltern der Kita „Knirpsenland“ 
diskutiert, dass eventuell vor der Kita Parkplätze für die Mitarbeiterinnen der 
Kita „reserviert“ werden sollen. Dies wurde mit der zuständigen Sachbear-
beiterin beim Straßenverkehrsamt des Landkreises erörtert. Sie sieht keine 
Möglichkeit, entsprechende Reservierung von Parkplätzen vorzunehmen, da 
die Parkplätze sich im öffentlichen Raum befinden und in der Nähe genü-
gend andere Parkplätze vorhanden wären. Solche Reservierungen werden in 
der Regel nur in Innenstädten gemacht, wo in 100–200 m Entfernung keine 
Parkplätze vorhanden sind. Dies trifft auf Groß Machnow nicht zu. In der 
Anlage erhalten Sie die Antwort auf unser Schreiben, aufgrund der Anfrage 
von Herrn Mühlmann-Skupien in der letzten Sitzung an das Bauordnungsamt 
beim Landkreis.

In der Anlage erhalten Sie ein Schreiben der Rechtsanwälte Dombert und 
Kollegen. Das Oberverwaltungsgericht hat die einstweilige Verfügung ge-
gen den neu in Kraft gesetzten Landesentwicklungsplan Berlin Brandenburg 
abgelehnt. Das Oberverwaltungsgericht sieht mit dem Neuinkrafttreten die 
formalen Fehler als geheilt. Die Gemeinde Rangsdorf hat sich aufgrund ei-
nes Beschlusses der Gemeindevertretung ebenfalls an diesem Verfahren 
beteiligt. Deshalb gebe ich Ihnen die Zusammenfassung des Urteils von der 
Rechtsanwaltskanzlei Prof. Dombert zur Kenntnis. 
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An den Vorsitzenden der Gemeindevertretung Rangsdorf 14.05.2016 
Anfrage an den Hauptverwaltungsbeamten für die Sitzung am 19. 
Mai 2016 
Sachgegenstand: 
Weiterführung der ASB Seniorenbegegnungsstätte durch Mietzah-
lungen der Gemeinde 
BV/2016/403 – Betrieb einer Seniorenbegegnungsstätte 
Aufgrund der undeutlichen Darstellung der Nutzungsverhältnisse in dem 
vorgelegten Mietvertrag mit der „Gesellschaft für stationäre, teilstationäre 
und ambulante Einrichtungen des Arbeiter-Samariter-Bundes Königs Wuster-
hausen mbH“ fragen wir den Bürgermeister: 
Anfrage: 
Hiermit bitten wir aufgrund des Angebots der ASB Königs Wusterhausen 
GmbH vom 15.04.16 zu beantworten, wie sich die tatsächliche Nutzung der 
zur Mietung vorgeschlagenen Räumlichkeiten (d.h. 287 qm für Keller und 
Obergeschoss) prozentual aufteilt in die drei Felder 
•  gewerblich Nutzung (ASB KW GmbH und durch Dritte), 
•  vermieteten Veranstaltungen, Kurse für Senioren der Gemeinde Rangs-

dorf ohne Pflegebedürftigkeit (bspw. Gymnastik 60 plus, Yoga und Co 
e.V., Pilates, Work-Out, Fit und aktiv, Wirbelsäulengymnastik, Senioren-
tanz) sowie 

•  ASB-Eigennutzung durch interne Fortbildungs- und Ausbildungsveran-
staltungen etc. (wie z. B. Pflegeschulungen für Angehörige, MA-Schu-
lungen (vergl. SGB XI § 45 a bis c)). 

Wie hoch sind die jährlichen Einnahmen aus „vermieteten Veranstaltungen, 
Kurse für Senioren der Gemeinde Rangsdorf ohne Pflegebedürftigkeit“? Bitte 
geben Sie die entsprechenden Einnahmen für die Jahre 2014 und 2015 als 
Vergleichswerte an. 
Wie werden die verbrauchsbezogenen bzw. tatsächlichen Kosten für Gas, 
Strom und Wasser/Abwasser derzeit ermittelt bzw. von der ASB Nutzung im 
Erdgeschoss getrennt erfasst? 
Da Personalkosten für die Nutzung der Räumlichkeiten eingespeist wurden, 
wird eine Tätigkeitsbeschreibung der Mitarbeiterin des Seniorentreffs be-
nötigt. Können Sie diese bitte erfragen und vorlegen? Wie hoch sind die 
Personalkosten (einschließlich Nebenkosten bzw. Arbeitgeberbeiträge)? Wie 
hoch ist die jährliche Arbeitsleistung in Stunden? Wie würde eine Vertre-
tungsregelung im Fall von Krankheit und Urlaub aussehen? 
Wir danken vorab für die freundliche Beantwortung unserer Anfrage. 

gez.  gez. 
Ralf von der Bank  Werner Heinen (Sachkundiger Einwohner)

Antwort des Bürgermeisters

Die durch die Fraktion „Freie Wähler Allianz für Rangsdorf“ an den Bürger-
meister eingereichten Fragen vom 14.05.2016 wurden am 17.05.2016 an den 
ASB weitergereicht. 

Zum Sachverhalt im Zusammenhang mit der Sitzung des Finanzausschusses 
(12.05.2016) auf der auch Herr Heinen zugegen war, möchte ich anmerken, 
dass der ASB verschiedene Einrichtungen erfolgreich in Rangsdorf betreibt. 
Bei dem angestrebten Mietvertrag handelt es sich nicht um eine Pflege-
einrichtung, wie mehrfach durch Herrn Heinen in der Sitzung des Finanz-
ausschusses zur Sprache kam. Die Einrichtung, die der ASB im Auftrag der 
Gemeinde Rangsdorf fortführen soll, ist eine Begegnungsstätte für Senioren 
als Freizeiteinrichtung. 

Anfrage von Dr. Ralf von der Bank (Fraktion Freie Wähler/Allianz für Rangsdorf)  
und dem sachkundigen Einwohner im Finanzausschuss Werner Heinen  

zur Sitzung der Gemeindevertretung am 19.05.2016

So manche Diskussion in der Sache aus den letzten Monaten ist schon 
seltsam. Die Einrichtung wird seit vielen Jahren betrieben und gut ange-
nommen. Die Gemeinde hatte dazu vor 10 Jahren einen Zuschuss gewährt. 
Der ASB hat, obwohl dies der Vertrag vorsah, nie gegenüber der Gemeinde 
Betriebskosten abgerechnet, weil diese wohl durch die Mieteinnahmen ab-
gedeckt wurden. Anfragen, welche Veranstaltungen generell in der Senio-
renbegegnungsstätte stattfinden oder ähnliche zeigen eher, dass sich die 
Anfragenden bisher wenig mit der Seniorenbegegnungsstätte beschäftigt 
haben.  

Chronik zum Sachverhalt:

In der Sitzung des Sozialausschusses am 11.02.2016 wurde der Sachver-
halt erstmals behandelt mit dem Auftrag an den Bürgermeister, über die 
Fortführung der Seniorenbegegnungsstätte zu verhandeln. Nach dem ers-
ten Mietangebot wurde dieses vom ASB konkretisiert mit Schreiben vom 
15.04.2016. 

Das Mietangebot ist Grundlage für die Beschlussvorlage 2016/403. Die Fi-
nanzierung ist, wie in der Beschlussvorlage dargestellt, für das Jahr 2016 
sichergestellt. Für die Folgejahre sind die Ausgaben entsprechend zu planen. 
Gegenüber dem ersten Mietangebot vom 22.02.2016 (363 m²) ist das Ange-
bot vom 15.04.2016 konkreter gefasst. Bei dem angestrebten Mietvertrag 
ist berücksichtigt, dass es sich um einen befristeten Vertrag von 3 Jahren 
handelt. Das heißt, das wirtschaftliche Risiko ist auch bei eventuell unge-
klärt auftretenden Fragen überschaubar.

Unabhängig davon ist zu bedenken, dass der ASB seit mehr als 10 Jahren in 
Rangsdorf Seniorenarbeit macht. Warum soll der ASB kein Interesse daran 
haben, das erfolgreich weiterzuführen?

Herr Wilhelm hat in der Folge der Sitzung des Finanzausschusses 
(12.05.2016) am 13.05.2016 persönlich mit Herrn Braukmann Kontakt auf-
genommen. 

Wenn Herr Wilhelm die Räume über die durch den ASB sichergestellte Ver-
mietung möchte, sollte er auch einen Vorschlag unterbreiten, was konkret 
erfolgen soll. Bisher haben in den Räumen auch gemeindliche Veranstaltun-
gen in den letzten Jahren stattgefunden, wie sich Rangsdorfer sicherlich 
auch erinnern können. Dies soll auch weiterhin so sein. Eine Weitervermie-
tung von Räumen über die Gemeinde bedeutet Personalbindung (wenn die 
Gemeinde die Vermietung übernimmt), Übergabe der Räume etc. Eventuell 
muss dann durch die Gemeinde zusätzlich ein Hausmeister oder ähnliches 
gestellt werden. Aus diesem Grund halte ich es durchaus für vertretbar, 
wenn die Räume entsprechend dem Plan des ASB vermietet werden. Ein 
zeitweiliger Leerstand ist in diesem Fall günstiger, sofern die Vermietung 
nicht durch den ASB erfolgt. 

Zeitschiene Schriftverkehr Fortführung Seniorenbegegnungsstätte Rangsdorf

11.02.2016 Behandlung Beschlussvorlage Sozialausschuss
15.03.2016 Anfrage Herr Rex 
16.03.2016 Schreiben ASB – Beantwortung der Anfrage nicht möglich
04.04.2016 Vorsprache Herr Rocher, Herr Claus, Herr Weiß beim ASB
15.04.2016 Eingang Mietangebot ASB
28.04.2016 Beschlussvorlage Sozialausschuss
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02.05.2016 Anfragen aus dem Sozialausschuss an den ASB
12.05.2016 Behandlung Beschlussvorlage Finanzausschuss
13.05.2016 E-Mail-Schriftverkehr Herr Wilhelm – Herr Braukmann

Perspektivisch sollte darüber nachgedacht werden, wie die Seniorenarbeit 
künftig in Rangsdorf gestaltet wird. Schon in einem Schreiben vom Januar 
haben wir dem ASB auf die mögliche Teilnahme an den Sitzungen der Aus-
schüsse hingewiesen, haben Termine genannt und betont, dass dies der 
Sache dienlich sein würde. Anderseits kann ich als Bürgermeister jeden 
Investor oder Geschäftspartner der Gemeinde verstehen, wenn er sich den 
Fragen der Gemeindevertreter und Bürger nicht öffentlich aussetzen will. 
In dem Zusammenhang erinnere ich nur an die Diskussion zu den Erweite-

rungsabsichten der Firma Fiege [in der Sache mache ich Dr. von der Bank 
und Herrn Heinen keinen Vorwurf] oder diese Fragen von Herrn Dr. von der 
Bank. weiß sicherlich, dass wir hier über ein Gebäude des ASB reden, dass 
teilweise vom ASB für eine Tagespflege und für die Sozialstation (ambulante 
Pflegebetreuung) genutzt wird. Beides hat mit der Seniorenbegegnungsstät-
te, außer der räumlichen Nähe, wenig zu tun. Trotzdem werden Anfragen 
zu den Arbeiten gestellt und eine Beantwortung erwartet. Der ASB ist aber 
für seine selbstverantwortete Arbeit in seinen Räumen der Gemeinde wohl 
kaum rechenschaftspflichtig. Trotzdem werden solche Fragen gestellt, ob-
wohl z.B. zur Vermietung schon eine ausführliche Darstellung der Beschluss-
vorlage beigefügt war. 

1.  Wie hat sich die Zahl schwerpunktmäßig in den Bereichen Wohnungs-
einbruch, KFZ-Diebstahl, Betrug, Sachbeschädigung und Gewaltkrimina-
lität in der Gemeinde Rangsdorf in 2015 im Vergleich zu den Vorjahren 
entwickelt?

2.  Haben wir ein Problem mit Jugendkriminalität in Rangsdorf?
3. In welchen Ortsteilen und Straßen gibt es die meisten Vorfälle?
4. Wie lange braucht die Polizei, um am Tatort zu sein?
5. Wie hoch ist die Aufklärungsquote?
6. Welche Maßnahmen wurden seit Jahresbeginn 2015 im Gemeindege-

biet 

Antwort des Bürgermeisters: 
Zu den ersten fünf Fragen wurde das Ministerium für Inneres und Kommu-
nales des Landes Brandenburg wegen einer Beantwortung angeschrieben. 
Die Antwort aus dem Ministerium wird nachgereicht. 

Zur Frage 6 kann aus Sicht der Gemeinde folgende Antwort gegeben wer-
den: Die Gemeinde Rangsdorf versucht, in ihrem Zuständigkeitsbereich die 
Ordnung aufrecht zu erhalten. Dies ist mit den vorhandenen personellen 
Ressourcen bedingt möglich. So gibt es keinen Außendienst des Ordnungs-
amtes der Gemeinde in den Nachtstunden. Mit den derzeit Beschäftigten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird ein Außendienst von 60 h in der 
Woche abgedeckt. Der Außendienst muss in der Regel zu zweit tätig wer-
den, insbesondere bei Kontrollen von LKW-Fahrern am Südringcenter oder 
an den Tagesrandzeiten. Dies führt faktisch dazu, dass ca. 40 h/Woche der 
Außendienst im Gemeindegebiet im Einsatz ist. Die Arbeitszeiten sind vari-
abel, sodass zum Teil auch Zeiten zwischen 22:00 Uhr und 24:00 Uhr abge-
deckt werden. In dem Fall fehlt dann die Tätigkeit an den Werktagen aber 
am Vormittag. Die Gemeinde Rangsdorf konnte in verschiedenen Bereichen 
durch die Tätigkeit der Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Ordnung im Ort 
erhöhen. So sind zum Beispiel die Bußgeldeinnahmen von 2014 zu 2015 
rückläufig gewesen. Dies lag nicht an weniger Kontrollen, sondern daran, 
dass weniger Verstöße gegen das Ordnungsrecht durch die Mitarbeiter fest-
gestellt wurden. 
Je nach Jahreszeit gibt es unterschiedliche Einsatzschwerpunkte. An war-
men Sommertagen ist zum Beispiel an den Wochenenden der Strandbadbe-
reich ein Einsatzschwerpunkt, vor Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten 
ist es das Südring-Center einschließlich der Kontrolle der dort parkenden 
LKW-Fahrer, die auf dem Weg nach Osteuropa einkaufen wollen. 
Insgesamt wurde in den letzten Jahren die Sicherheit im Ort verbessert, 
unter anderem durch den Bau der Straßenunterführung der Eisenbahn, ist die 
Erreichbarkeit der westlichen Seite für Rettungsdienste wesentlich besser.
Über aktuelle bekannte Probleme, wie zum Beispiel Sachbeschädigung, 
Einbrüchen und so weiter, informiert die Gemeinde in der Regel durch Pres-

Anfrage von Chris Boeck (sachkundiger Einwohner im Finanzausschuss),  
beantwortet zur Sitzung der Gemeindevertretung am 19.05.2016

semitteilungen. Für eine bessere Sicherheit im Winter werden nach wie vor 
alle Fahrbahnen im Gemeindegebiet gestreut und geräumt. Zur Sicherheit 
trägt die Gemeinde auch bei, indem sie im gesamten Gemeindegebiet in der 
Regel eine Straßenbeleuchtung betreibt. 

7.  Welche Maßnahmen plant die Gemeinde derzeit?

Antwort des Bürgermeisters: 
Derzeit sind von der Gemeinde keine konkreten weiteren Maßnahmen ge-
plant. 

8. Wie gestaltet sich derzeit die Präsenz der Landespolizei im Ort?

Antwort des Bürgermeisters: 
Hier wird auf die Pressemitteilung des Bürgermeisters vom 26.04.2016 ver-
wiesen. In der Gemeinde Rangsdorf war über lange Zeit nur eine Revier-
polizistin tätig. Dies hatte vor allem damit zu tun, dass die zweite Stelle 
aufgrund Personalmangels nicht besetzt werden konnte. Seit kurzem gibt es 
wieder einen zweiten Revierpolizisten neben Frau Damm, Herrn Dräger. In 
der Gemeinde wird gehofft, dass Herr Dräger nicht bald, wie seine Vorgän-
ger als Vertretung für Krankenfälle, in anderen Bereichen eingesetzt wird. 
Die Landespolizei kontrolliert durch Streifenwagen regelmäßig verschiedene 
Orte im Gemeindegebiet Rangsdorf, dazu zählen unter anderem die Über-
gangswohnheime. 

9.  Inwiefern werden Aufgaben vom Land an die Gemeinde delegiert?

Antwort des Bürgermeisters: 
Außer verbalen Attacken in der Presse durch den Minister des Innern, Herrn 
Schröter (SPD), des Landes Brandenburg sind konkret Delegierungen noch 
nicht erfolgt. Herr Schröter hatte gefordert, dass die Gemeinden rund um 
die Uhr die Tätigkeit der Ordnungsämter sichern und dieses nicht mehr der 
Landespolizei in den Nachtstunden überlassen. So ist beispielsweise ein 
Nachteinsatz des Ordnungsamtes wegen zum Beispiel ruhestörendem Lärm 
auf dem Spielplatz in der Puschkinstraße nur bedingt wirksam. Dazu müssten 
jeweils zwei Mitarbeiter tätig sein, schon wegen deren Sicherheit. 
Es ist den Mitarbeitern der gemeindlichen Ordnungsämter nicht erlaubt, den 
fließenden Verkehr zu kontrollieren. Das heißt zum Beispiel Fahrradfahrer, 
die auf Gehwegen fahren oder Autos, die verkehrt herum die Einbahnstra-
ße nutzen oder ähnliches dürfen durch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes 
der Gemeinde nicht angehalten werden. Dieses ist alleinige Aufgabe der 
Polizei nach den Brandenburger Gesetzen. Von daher macht es, außer dass 
der Innenminister versucht hat, die verfehlte Polizeireform im Land Branden-
burg und den damit verbundenen Personalabbau durch einen Angriff auf die 
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Kommunen zu kaschieren, wenig Sinn, was über die Nachtbereitschaft der 
Ordnungsämter geäußert wurde. 

10. Wird die Gemeinde den Erhalt der Polizeiwache in Zossen unterstützen?

Antwort des Bürgermeisters:
Innerhalb des Polizeireviers in Zossen hat der Bürgermeister insofern unter-
stützt, als er ein gemeinsames Schreiben der Bürgermeister an der Dresdner 

Bahnstrecke in den Bereich an den Innenminister unterschrieben hat. Für den 
19.05.2016 steht ein entsprechender Tagesordnungspunkt auf der Sitzung 
der Gemeindevertretung. Hierzu wurde der offene Brief der Stadtverordneten 
von Zossen zur Zustimmung mit eingestellt. Außerdem liegen in der Ge-
meinde Rangsdorf an verschieden Stellen Unterschriftensammellisten für 
den Erhalt der gesamten Polizeipräsenz in Zossen aus. 

Das Naturschutzgebiet Zülowgrabenniederung erstreckt sich von Dahlewitz, 
Groß Kienitz über Klein Kienitz bis nach Rangsdorf und umfasst ca. 113 ha. 
Die Zülowseen sind ein Teil davon mit einer Wasserfläche von etwas mehr 
als 6 ha.
Bei den Zülowseen handelt es sich um ein aus mehreren größeren und klei-
neren Gewässern (ehemalige Torfstiche) bestehendes Teichgebiet, welches 
von schmalen Erlenwäldern und sonstigen kleinen Laubwaldflächen um-
geben ist. Die Teiche befinden sich inmitten der Ortschaft Rangsdorf. Das 
Vorhabensgebiet wird darüber hinaus vom Zülowgraben durchflossen. Alle 
Torfstiche stehen untereinander direkt wie auch indirekt mit dem Zülowgra-
ben in Verbindung. 

Ziel der Renaturierung war der Erhalt der ehemaligen Torfstichteiche durch 
Maßnahmen zur Verbesserung des Zu- und Abflussgeschehens. Diese waren 
eine Sedimentberäumung in Teilbereichen, um die Offenwasserflächen und 
den Lebensraum für Flora und Fauna langfristig zu sichern und aufzuwerten 
sowie die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit.
Die baustellenvorbereitenden Maßnahmen wurden bereits im März 2014 
abgeschlossen. Nach Vorliegen aller notwendigen Planungen durch die 
beauftragte Umlands- und Entwicklungs-GmbH Terra Urbana und dem Ein-
holen aller notwendigen Genehmigungen erfolgte die Ausschreibung der 
Leistungen. Ende Oktober 2015 wurde mit der Umsetzung der geplanten 

Pressemitteilung des Bürgermeisters vom 26.05.2016

Anlässlich der Fertigstellung der Renaturierungsmaßnahmen der Zülowseen in Rangsdorf

Maßnahmen begonnen. Auftragnehmer war die Vebiro GmbH aus Könnern. 
Zum Schutz der Großen Teichmuschel wurden alle Entschlammungsbereiche 
mittels Lochsiebrechen vorberäumt sowie durch eine ökologische Bauüber-
wachung kontinuierlich begleitet. Die Entschlammung erfolgte wasserseitig 
mit Saug- und Fördereinrichtung am Amphibienfahrzeug, der Transport der 
entnommenen Sedimente über schwimmende Leitungen zur Aufbereitungs-
stelle/ Baustelleneinrichtungsfläche an der Zülowpromenade. 

Die bearbeitete Fläche beträgt ca. 17.200 m², es wurden 25.767 m³ Was-
ser-Schlamm-Gemisch entnommen und ca. 3.000 Tonnen Baggergut ent-
sorgt. Während der gesamten Baumaßnahme erfolgte eine kontinuierliche 
Überwachung der Gewässerqualitäten durch das Büro Wassmann in enger 
Rücksprache mit der zuständigen unteren Wasserbehörde.
Die Arbeiten wurden im Mai 2016 abgeschlossen und von den zuständigen 
Behörden abgenommen. Ab 2016 wird sich ein Monitoring anschließen.

Finanziert wurde das Projekt aus Mitteln der Stiftung Naturschutzfonds 
Brandenburg in Höhe von ca. 900.000 Euro. Auftraggeber und Projektsteurer 
ist die BADC GmbH, ein Unternehmen, zu deren 14 Gesellschaftern im Flug-
hafenumfeld des BER auch die Gemeinde Rangsdorf gehört.

Ansprechpartner: BADC GmbH
 Geschäftsführerin Antje Girschick
 Mittelstr. 11, 12529 Schönefeld
 Tel: 030 8103 1772
 
Rocher
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Auch in 2016 suchen wir wieder besonders engagierte Menschen, die wir 
im Rahmen eines Empfangs im Rathaus ehren und auszeichnen möchten. 
Gesucht sind Menschen, die sich gemeinnützig in Projekten, Initiativen, 
Selbsthilfegruppen und Vereinen beschäftigen. Wir möchten diesen Men-
schen unseren Dank aussprechen und sie für ihr uneigennütziges Engage-
ment auszeichnen. Mit Ihrer Hilfe möchten wir Rangsdorfer/innen ausfindig 
machen, die Ihnen durch ihr außergewöhnliches soziales Interesse aufge-
fallen sind – egal ob im kulturellen Bereich, im Sport, bei der Feuerwehr, 
in der Jugendarbeit, der Kirchengemeinde, der Seniorenbetreuung, beim 
Umweltschutz oder anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Pressemitteilung des Bürgermeisters vom 30.04.2016

Aufruf an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
Vereine, soziale Einrichtungen und Selbsthilfegruppen

Ihre Empfehlungen mit einer aussagekräftigen Begründung schicken Sie bit-
te bis 31. August 2016 schriftlich oder per E-Mail an die Gemeinde Rangs-
dorf, Seebadallee 30, 15834 Rangsdorf.

Am 3. Oktober 2016 werde ich zu Ehren dieser Bürger und Bürgerinnen einen 
Empfang geben.

Ihr Klaus Rocher
Bürgermeister

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

ich lade Sie ganz herzlich ein, die Gelegenheit zu nutzen, unsere Partnerstadt 
Lichtenau kennenzulernen. Der Klostermarkt in Dahlheim bietet hierzu eine 
einzigartige Gelegenheit. Jährlich zum Ende des Sommers findet auf dem 
weitläufigen Gelände des ehemaligen Klosters Dahlheim ein ganz beson-
derer Markt statt. Brüder und Schwestern aus Abteien, Klöstern und Stiften 
bieten Besuchern ihre unvergleichlichen Produkte an, die in ihren Küchen 
gefertigt, ihren Kellern gereift und ihren Werkstätten entstanden sind.

Es geht mit dem Bus am 26. August 2016 von Rangsdorf nach Lichtenau. In 
Lichtenau gibt verschiedene Möglichkeiten der Unterbringung; zur Verfügung 
stehen verschieden Hotels und Pensionen. Die Kosten für die Fahrt variieren 
zwischen 50 und 150 Euro pro Person (je nach gewünschter Unterbringungs-
kategorie zum Beispiel im Gasthaus Engemann in Lichtenau-Kleinenberg 

Pressemitteilung des Bürgermeisters vom 30.04.2016

Einladung nach Lichtenau mit Besuch des Klostermarktes im Kloster Dahlheim  
vom 26. bis 28. August 2016

oder dem KH-Hotel Der Jägerhof oder bei privaten Gastgebern). Neben 
dem Besuch des Klostermarktes in Dahlheim besteht auch die Möglichkeit, 
einen geführten Stadtrundgang in Paderborn zu machen, um das Rathaus, 
die Kaiserpfalzen, die Quellen der Pader oder den Paderborner Dom ken-
nenzulernen. Auch eine Windparkbesichtigung im Lichtenauer Stadtgebiet 
wäre möglich. Lichtenau bietet für Interessierte stattdessen aber auch die 
Möglichkeit zum Wandern. 

Sollten Sie Interesse haben, an der Fahrt teilzunehmen, erhalten Sie detail-
lierte Informationen im Büro für Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit unter 
der Telefonnummer 033708 23668. 

gez. Rocher

In der Märkischen Allgemeinen Zeitung, Zossener Lokalteil, war nachzule-
sen, dass die SPD-Fraktion der Gemeindevertretung Rangsdorf, die Inves-
toren finanziell stärker in die Pflicht nehmen will. Das Ansinnen ist ver-
ständlich, zeigt, dass die Fraktion sich über die Finanzierung von Anliegen 
in Rangsdorf Gedanken macht. Wie aber schon in der Beantwortung der 
Anfrage von Stephan Wilhelm (SPD-Fraktion) zur Sitzung des Gemeindeent-
wicklungsausschusses am 19. April 2016 durch den Bürgermeister erläutert, 
und in der Beschlussvorlage zum Antrag der SPD-Fraktion in derselben Sa-
che zur Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses am 31. Mai 2016 
nochmals dargestellt, sind die Vorstellungen der SPD-Fraktion rechtlich nicht 
umsetzbar. 

Für Verpflichtungen, die Investoren auferlegt werden können, gibt es enge 
gesetzliche Rahmenbestimmungen. Diese gesetzlichen Rahmenbestimmun-

Pressemitteilung des Bürgermeisters vom 27.05.2016

Mögliche Inhalte eines noch abzuschließenden städtebaulichen Vertrages  
zum vorgesehenen Bebauungsplan „Theresenhof/Spitzberg Süd“

gen wurden nicht durch Gemeindevertretung oder Bürgermeister erlassen, 
sondern durch den demokratisch gewählten Bundestag und in den demo-
kratisch gewählten Landtag bzw. durch die durch den Landtag gewählte 
Landesregierung per Abstimmung im Bundesrat. 

Investoren können nur solche Kosten auferlegt werden, die mit Ihrer Investi-
tion auch ursächlich zusammenhängen. So wäre es zum Beispiel möglich, ei-
nen Fahrradweg zur Erschließung des neu zu bebauenden Gewerbegebietes 
in Theresenhof bei einer Verkehrsnotwendigkeit zu diesem Gewerbegebiet 
bauen zu lassen. Der Bau eines Fahrradweges von Rangsdorf ins Gewerbe-
gebiet Eschenweg nach Dahlewitz hat aber mit dieser Gewerbeansiedlung 
nichts zu tun. Durch das neue Gewerbegebiet entsteht für diesen Radweg 
über den Stadtweg kein neuer Bedarf. 
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Ähnlich verhält es sich mit dem angedachten Wanderweg vom Meinhardts-
weg zum Kienitzer Weg. Es handelt sich bei diesem Wanderweg nicht um 
eine Zuwegung in das neue Gewerbegebiet, sondern einen Wanderweg zum 
Erlebnis der Landschaft. Bisher gab es dort keinen ausgewiesenen Wander-
weg, der durch das Gewerbegebiet unterbrochen würde. Der ausgewiesene 
Wanderweg verläuft auf der vorhandenen Straße Kienitzer Weg zwischen 
Groß Machnow und Klein Kienitz. 

Auch der Ausbau der Kienitzer Straße zwischen B 96 und Nymphenseeweg 
ist nicht wegen des neuen Gewerbegebietes notwendig. Ein nennenswerter 
Mehrverkehr in der Kienitzer Straße ist nicht zu erwarten. Ein Aufstellen von 
Radardetektoren zur Verbesserung der Verkehrssteuerung an der Ampelanla-
ge ohne Ausbau der Straße ließe sich wohl begründen, würden diese doch 
den Verkehrsfluss an der Kreuzung insgesamt verbessern. 

Die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Ortswehr in Groß Mach-
now ist eine noch zu prüfende Folgewirkung. Hier handelt es sich aber wahr-
scheinlich eher um eine Ersatzbeschaffung für ein schon seit Jahren vorhan-
denes Fahrzeug, das in Folge des Auslaufens der Baureihe nur noch mit sehr 
großem Aufwand reparabel ist. Es wird kein zusätzliches Feuerwehrfahrzeug 
wegen Vergrößerung der potentiellen zusichernden gewerblich genutzten 
Flächen angeschafft. Ein Ersatz ist formal eine Aufgabe des Trägers des 
Brandschutzes. Dieser ist die Gemeinde Rangsdorf. Die Gemeinde Rangsdorf 

erhält dafür u.a. für die übertragenen Aufgaben nach Beschluss der gesetz-
lichen Grundlage durch den Landtag Brandenburg Mittel zur Finanzierung 
dieser Aufgaben. 

Zu diesen übertragenen Aufgaben, für die die Gemeinde das Geld erhält, 
gehören noch mehr Aufgaben als nur der Brandschutz, dazu gehören auch 
Aufgaben in der Schulträgerschaft, bei der Straßenunterhaltung, Kinderta-
gesbetreuung und so weiter, also verschiedene pflichtige Aufgaben.

Die Folge der Aufnahme von Verpflichtungen des Investors, die keine Folge-
wirkung der Investition wären, ist ein nichtiger Gesamtvertrag. Da in dem 
Vertrag in der Regel auch Erschließungsaufgaben geregelt werden und die 
Umsetzung von grünordnerischen Maßnahmen, müsste die Gemeinde dann 
auch diese Kosten selbst im Rahmen der Gesetzlichkeiten tragen, wenn ein 
städtebaulicher Vertrag für nichtig erklärt wird. Der Schaden eines nichtigen 
städtebaulichen Vertrages wäre also für die Gemeinde groß. Aus diesem 
Grund wäre der Hauptverwaltungsbeamte in der Gemeinde Rangsdorf, also 
der Bürgermeister, verpflichtet, solche rechtswidrigen Beschlüsse, wie vor-
geschlagen, zu beanstanden. 

Rocher

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Rangsdorf,
sehr geehrte Damen und Herren Gemeindevertreter,
sehr geehrte Beauftragte der Gemeinde,

zur Sitzung der Einwohnerversammlung am Dienstag, den 21.06.2016, 
um 19:00 Uhr werden Sie hiermit recht herzlich eingeladen.

Sitzungsort:
Gemeindeverwaltung Rangsdorf, Seebadallee 30, 15834 Rangsdorf, Zimmer 
0.05.1

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1.  Begrüßung

Einladung zur Einwohnerversammlung am 21. Juni

2.  Information zum Bauprogramm, Projektvorstellung „grundhafter Stra-
ßenausbau der Straße Am Stadtweg zwischen dem Bauende Kreis-
verkehr Kienitzer Straße und dem Beginn des B-Plangebietes RA13-2 
„Stadtweg – Mitte" in der Gemeinde Rangsdorf“

3. Diskussion

Zur Beantwortung von Fragen stehe ich Ihnen als Bürgermeister, Vertreter 
des Ingenieurbüros und die in der Gemeinde für Tiefbau zuständige Sachbe-
arbeiterin zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

Rocher

Für eine Ausstellung im Rathaus im nächsten Jahr sind alle Rangsdorferin-
nen und Rangsdorfer eingeladen, sich an einem Fotowettbewerb zu betei-
ligen. Auf der Suche nach den „Schönsten Ecken“ von Rangsdorf bitten wir 
alle (Hobby-)Fotografen, bis Ende September dieses Jahres ihr spannendstes 
Bild zum Thema einzureichen. Vergessen Sie nicht, Ihre Einsendung mit dem 
Namen und den Kontaktdaten des (Hobby-)Fotografen zu kennzeichnen. Die 
schönsten Motive werden im Oktober 2016 von einer Jury ausgewählt und 
dann ab Januar 2017 im Rathaus ausgestellt.

Pressemitteilung des Bürgermeisters vom 29.04.2016

Aufruf Fotowettbewerb für eine Ausstellung im Rathaus in 2017

Gern können Sie Ihre Bilder auch digital schicken.

gez.
Rocher
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Mitteilung des Ordnungsamtes über gefundene Gegenstände –  
Auszug aus dem Fundverzeichnis

Nr. Fundverzeichnis Tag des Fundes  Fundgegenstand  Meldefrist bis

F  17/2016                      02.05.2016 1 Autoschlüssel                                           02.11.2016
F  18/2016                    29.04.2016 1 graue Jacke, Smartphone Samsung      29.10.2016                   
F  19/2016                    24.05.2016 Schlüsselbund mit 8 Schlüsseln                24.11.2016

Rechte an diesen Fundsachen sind binnen der angegebenen Meldefrist im Fundbüro der Gemeinde Rangsdorf, Seebadallee 30, Zimmer 1.22, geltend zu 
machen. Wir bitten um vorherige telefonische Terminabsprache unter Telefon: 033708-23637. Das Eigentum am Fundgegenstand ist bei der Abholung 
glaubhaft zu machen.

Das Übergangswohnheim in der Seebadallee 1b wurde am 02. Mai 2016 von 
Flüchtlingen bezogen. Diese 30 Bewohner sind überwiegend afghanischer 
Herkunft. Die Unterkünfte in Blankenfelde und Luckenwalde entsprachen 
nicht den Standards für Übergangswohnheime des Landes Brandenburg. Sie 
waren Erstaufnahmelager. Der Betreiber des 2. Übergangswohnheims ist 
wie im Kurparkring der Internationale Bund. 

Die Gemeinde Rangsdorf ist zurzeit mit drei ortsansässigen Vereinen im 
Gespräch, um Arbeitsgelegenheiten (nach § 5 AsylbLG) für einige der 79 
Flüchtlinge in den Vereinen zu schaffen. Um die Integration der Flüchtlinge 
zu fördern, werden ein bis zwei Flüchtlinge pro Verein ausgewählt. Diese 
sind dann dafür für maximal 20 Stunden pro Woche im Verein um gemein-
nützige zusätzliche Tätigkeiten auszuführen. 

Pressemitteilung des Bürgermeisters vom 30.05.2016

Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde Rangsdorf

Um die Integration der Kinder zu fördern, ist die Gemeinde gefragt, die Kin-
der schnellstmöglich in Kindertagesstätten und Schulen unterzubringen. 
Zwei Flüchtlingskinder sind bereits in der Kita „L.I.N.O!“ und zwei Kinder 
in der Kita „Spatzennest“ untergebracht. Anfang Juni werden zwei weitere 
Kinder in den Kitas betreut werden. Die drei schulpflichtigen Flüchtlingskin-
der werden ab Juni 2016 die Grundschule in Rangsdorf besuchen.

Die fünfköpfige syrische Familie, die bereits anerkannt wurde, hat eine ge-
meindeeigene 4-Raumwohnung bekommen, in die sie demnächst einziehen 
wird. 

Rocher

Liebe Rangsdorfer,

der Hauptausschuss der Gemeinde Rangsdorf hat im März dieses Jahres 
beschlossen, ein Gemeindeentwicklungskonzept zu erstellen. Inhalt dieses 
Konzeptes soll ein Maßnahmenkatalog sein, der als Basis für die Handlungs-
grundlage zur gemeindlichen Entwicklung in den nächsten 10 Jahren dient. 
Er wird widerspiegeln, in welchen Bereichen künftig vorrangig investiert 
werden und welche freiwilligen Aufgaben die Gemeinde erfüllen soll. Au-
ßerdem dient er zur Beantragung von Fördermitteln im Bereich Wohnungs-
bau und sozialer Infrastruktur.

Zur Erstellung dieses Konzeptes sind im ersten Schritt Sie als Bürger gefragt. 
Viele Bürger haben sich bereits bei der Entwicklung des Konzepts einge-
bracht, um Rangsdorf in ihren Augen positiver zu gestalten. Teilen Sie uns 
doch auch mit, welche Wünsche, Anregungen und Vorstellungen Sie haben, 
den Ort weiter zu entwickeln. Wir erfassen und tragen zusammen, was Ihnen 
wichtig ist.

Gemeinsam mit den bereits von den Fraktionen eingereichten Vorstellungen 
und Ideen, die in der Tabelle im Allgemeinen Anzeiger vom März 2016 und 
auf der Internetseite der Gemeinde Rangsdorf in gekürzter Form abgebildet 
sind, bilden sie die Grundlage für die Ausarbeitung des Gesamtkonzeptes.

Pressemitteilung des Bürgermeisters vom 30.05.2016

Erste Anregungen zum Gemeindeentwicklungskonzept wurden eingereicht 
– Sammlung von Anregungen, Wünschen und Ideen –

Bisher sind schon zahlreiche Ideen eingegangen, jedoch bitten wir weiterhin 
um rege Beteiligung. Bis zum 30.06.2016 können Sie Ihre Vorschläge im Büro 
für Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Rangsdorf mündlich oder schriftlich 
zu folgenden Zeiten einreichen:

Mo: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 16:00 Uhr
Di: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 18:00 Uhr
Do: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 16:00 Uhr
Fr: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr
Sa: 09:00 Uhr - 12:00 Uhr

Tel.: 033708 23656;   

gez.
Rocher
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Im Winter musste die Wurzelbrücke in der Straßenunterführung gesperrt 
werden, weil diese absackte, zeichnet sich nun nach vielen Wochen eine 
Lösung ab. 

Es gibt für die Wurzelbrücke noch keine geprüfte Statik. Auftraggeber für das 
Bauwerk ist die Deutsche Bahn AG, Auftragnehmer die Arbeitsgemeinschaft 
um die Sächsische Bauunion. Verkehrssicherungspflichtig ist aber seit der 
Inbetriebnahme des Abschnitts die Gemeinde Rangsdorf, die somit auch ge-
genüber Dritten für Schäden bei Benutzung der Wurzelbrücke haften würde. 
Aus diesem Grund erfolgte nach der Absackung die Vollsperrung.

Am 02.05.2016 wurde durch die Gemeinde Rangsdorf entschieden, dass für 
den Bereich des Radweges die Wurzelbrücke zurückgebaut werden kann. 
Die Untere Naturschutzbehörde beim Landkreis Teltow-Fläming teilte am 
selben Tag mit, dass die Gemeinde Rangsdorf aus ihrer Sicht in Folge der 
Baumschutzsatzung der Gemeinde Rangsdorf für die weiteren Genehmi-
gungsverfahren zuständig ist. Somit konnte von der Gemeinde Rangsdorf 
diese Entscheidung getroffen werden. Nach dieser Entscheidung, mitgeteilt 
der Bahn am 03.05.2016, noch verschiedene Nachfragen und Beratungen, 
um Details der Umplanung zu lösen. 

Pressemitteilung des Bürgermeisters vom 30.05.2016

Wurzelbrücke im Bereich der Straßenunterführung  
unter der Eisenbahn am Kreisverkehr Kienitzer Straße

Mit der jetzt angedachten Lösung kann hier ein Zustand, wie vor der Bau-
maßnahme zu großen Teilen wiederhergestellt werden. In dem Bereich des 
Radweges gab es auch vor dem Bau der Straßenunterführung einen befes-
tigten Gehweg, der über die Wurzeln der Eiche verlief. Die Baumschutzgut-
achterin trägt unter Einhaltung bestimmter Auflagen, wie das Einsetzen von 
Belüftungsrohren und der Verwendung von bestimmten Füllmaterialien, die-
se Entscheidung mit. Die schon hergestellte Radwegbrücke ist inzwischen 
abgerissen worden. 

Der Bürgermeister hofft, dass nun mindestens der Radweg bald hergestellt 
und zu befahren sein wird. Der Gehweg (graues Pflaster) auf der Seite der 
Wohnungsgenossenschaft wird in Form einer Wurzelbrücke errichtet bleiben 
müssen. Auch für diesen Teil der Wurzelbrücke gibt es noch keine statische 
Genehmigung. Hier ist die Bahn als Auftraggeber gefordert, gegenüber den 
bauausführenden Firmen dafür zu sorgen, dass diese erstellt wird und der 
Weg dann auch sicher verkehrlich wieder freigegeben werden kann. 

gez. Rocher

Seit 09.05.2016 werden durch eine oder mehrere Personen Verkehrszeichen, 
Straßenlampen und Schaukästen mit Aufklebern „verziert“. Dieses Bekleben 
stellt eine Beschädigung von gemeindlichem Eigentum dar. Eine Genehmi-
gung zum Bekleben wurde weder beantragt noch erteilt. Somit liegt eine 
unerlaubte Sondernutzung vor.

Mitarbeiter der Gemeinde Rangsdorf sind permanent mit der Entfernung die-
ser Aufkleber beschäftigt. Dies bindet nicht unerhebliche finanzielle Mittel 
der Gemeinde Rangsdorf.
Deshalb bittet der Bürgermeister die Einwohner Rangsdorf um Mithilfe bei 
der Ergreifung der Person/der Personen, die diese Aufkleber anbringen.

Pressemitteilung des Bürgermeisters vom 30.05.2016

Das Ordnungsamt bittet um Mithilfe

Wer kennt Personen, die unerlaubt Aufkleber an gemeindlichem Eigentum 
befestigen?
Wer kann solche Personen beschreiben?
Wer hat jemanden beim Anbringen der Aufkleber beobachtet?

Bitte geben Sie Ihre Informationen schriftlich oder persönlich an die Leiterin 
des Ordnungsamtes Frau Klünder, Tel. 23647.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

gez. Rocher
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Ausschreibung des Eigenbetriebes Wohnen – Vergabe Erbbaurecht 
Erbbaurecht – Baugrundstück meistbietend zu vergeben, Winterfeldallee 60, 15834 Rangsdorf 

Flur 19, Flurstück 223

Lage
Das baureife Grundstück befindet sich in Rangsdorf in einem Wohngebiet. 
Rangsdorf hat derzeit ca. 11.060 Einwohner. Das Grundstück befindet sich an 
einer unbefestigten Gemeindestraße. Der Bahnhof und das Südring-Center 
mit diversen Einkaufsmöglichkeiten sind ca. 2 Kilometer entfernt.  Mit den 
Regionalzügen können Sie in ca. 38 Minuten den Berliner Hauptbahnhof 
erreichen, in 7 Minuten ist der Bahnhof Blankenfelde und damit der An-
schluss an die Ringbahn erreicht. Über die Bundesstraße B96 erreicht man 
Randgebiete Berlins in 10 Autominuten, die Landeshauptstadt Potsdam und 
die Kreisstadt Luckenwalde liegen ca. 40 km entfernt.

Grundstück
Gemarkung Rangsdorf: Flur 19, Flurstück 223
Größe: 765 m²
Erschließung: ortsübliche Erschließung
 Trinkwasserversorgung, Abwasseranschlussmög-

lichkeit, Elektroenergie, Fernwärmeversorgung liegt 
straßenseitig an

Bebauung: ungenutztes Wochenendhaus, Abriss und Bebauung 
nach § 34 BauGB grundsätzlich möglich, 

Umgebungsbebauung:  überwiegend Einfamilienhäuser 
Rechtsverbindliche Aussagen über die Bebaubarkeit des Grundstückes kön-
nen jedoch nur im Rahmen des Antragsverfahrens zur Erlangung eines Vor-
bescheides bzw. einer Baugenehmigung getroffen werden. Der Bauantrag 
ist an die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Teltow-Fläming, Am 
Nuthefließ 2, 14943 Luckenwalde, Tel.: (03371) 608 43 00 zu richten.
Bodenwert
Der Bodenwert wird auf 68.000,00 € festgesetzt.
Konditionen
Folgende Vereinbarungen werden Bestandteil des Erbbaurechtsvertrages 
sein: 
– Erbbauzins in Höhe von mindestens 4% des Bodenwertes pro Jahr,
– Dauer des Erbbaurechtes wird auf 99 Jahre festgelegt,
– Wertsicherung des Erbbaurechtszinses nach Verbraucherpreisindex für 

Deutschland,
– Verpflichtung zum Bau/Umbau eines Wohnhauses innerhalb von 7 Jah-

ren nach Eintragung des Erbbaurechtes,

– Heimfall bei vertragswidriger Nutzung,
– gegenseitiges Vorkaufsrecht,
– Kosten für die Begründung des Erbbaurechtes trägt der Erwerber des 

Erb baurechtes (einschließlich der Erstattung der Kosten für die Erstel-
lung des Verkehrswertgutachtens).

Wichtige Informationen zur Ausschreibung
Die Vergabe des Erbbaurechts erfolgt im Rahmen eines bedingungsfreien 
Bieterverfahrens gem. § 79 BbgKVerf i. V. m. der Genehmigungsfreistellungs-
verordnung vom 09.03.2009 mindestens zum vollen Wert.
Kontakt
Bei Interesse senden Sie bitte Ihr Angebot mit folgenden Unterlagen:
– Gehaltsnachweise der letzten 3 Monate / bei Selbstständigen - letzte 

BWA (betriebswirtschaftliche Auswertung)
– aktuelle SCHUFA-Auskunft (nicht älter als 1 Jahr)
– ausgefüllte Vermögensauskunft (diese kann beim Eigenbetrieb erfragt 

oder im Internet unter https://www.rangsdorf.de/seite/267157/formu-
larcenter.html – „Vermögensauskunft Erbbaurecht“ heruntergeladen 
werden)

bis spätestens zum 15.07.2016 in einem verschlossenen Umschlag an:

Gemeinde Rangsdorf – Eigenbetrieb „Wohnen“
Ausschreibung „Winterfeldallee 60“
Seebadallee 30, 15834 Rangsdorf.

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Wilke unter nachfolgenden Kontaktdaten 
zur Verfügung:

Tel.: (033 708) 236 17
Fax: (033 708) 236 21

Ansicht Grundstück Ansicht Gebäude

Blick Garten Richtung Gebäude

— Ende der Mitteilungen des Bürgermeisters —
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DER G EMEINDE 
R A N G S D O R FVeranstaltungskalender

Juni • Juli

11. JUNI

10:30 Uhr | Gartenbahntag bei der 
Rangsdorfer Gartenbahn
Die Rangsdorfer Gartenbahn lädt ganz 
herzlich ein.
Gartenbahn mit europäischem und 
amerikanischen Teilbereich mit je 
300 m² Ausstellungsfläche.
 Veranstaltungsort: Manfred Arndt, 
Rheingoldallee 12, Rangsdorf
Veranstalter: Manfred Arndt, Rheingold-
allee 12, Rangsdorf

13:00 Uhr | Klein Kienitz Dorfangerfest
Eintritt frei.
 Veranstaltungsort: Dorfanger Klein 
Kienitz, Am Dorfanger, Rangsdorf OT 
Klein Kienitz
Veranstalter: Förderverein Klein Kienitz, 
Am Dorfanger 5, Rangsdorf OT Klein 
Kienitz

19:00 Uhr | „Betreutes Singen"
Im November 1973 gründeten in Ostber-
lin Freunde des burlesken Bänkelgesangs 
das mobile Liedkabarett MTS und 
eroberten mit Mut, Tatendrang und 
Schönheit schnell die Herzen all jener, 
die Spaß am Zuhören alter und neuer 
Lieder, Scherzen und Versen haben. Das 
Duo Thomas Schmitt (Gesang) und 
Frank Sültemeyer (Gitarre, Keybord, 
Klavier) bringt mit dem Programm 
„Betreutes Singen“ das Beste aus 40 
Jahren MTS, makaber, taktlos aber 
sauber. Eintritt: 10,- € 
 Veranstaltungsort: Kulturscheune, 
Seebadallee 53, Rangsdorf 
Veranstalter: Kulturverein Rangsdorf e.V., 
Rangsdorf 

12. JUNI

10:30 Uhr | Gartenbahntag bei der 
Rangsdorfer Gartenbahn
Die Rangsdorfer Gartenbahn lädt ganz 
herzlich ein.
Gartenbahn mit europäischem und 
amerikanischen Teilbereich mit je 
300 m² Ausstellungsfläche.
 Veranstaltungsort: Manfred Arndt, 
Rheingoldallee 12, Rangsdorf
Veranstalter: Manfred Arndt, Rheingold-
allee 12, Rangsdorf

17. JUNI

19:00 Uhr | „Vagabundensuite"
Das Berliner Trio „tsching“, bekannt 

durch die Auftritte im Deutschlandradio 
Kultur, widmet sich dem musikalischen 
Kosmos aus Swing, Tango, moderner 
Klassik, Balkan, altem regionalem 
Liedgut und Klängen aus imaginären 
Welten. 
Die außergewöhnlichen Klangfarben 
von Cello (Franziska Kraft), Saxophon 
(Helmut Mittermaier) und Gitarre (Bert 
Aschnebach) erzählen Geschichten von 
virtuosem Übermut, sehnsuchtsvollen 
Balladen, Melancholie und pulsierenden 
Tanzrhythmen. 
Ein poetischer, mitreißender, lebendiger 
und zündender Musikabend. Eintritt: 
10,- € 
 Veranstaltungsort: Kulturscheune, 
Seebadallee 53, Rangsdorf 
Veranstalter: Kulturverein Rangsdorf e.V., 
Rangsdorf 

19. JUNI

10:30 Uhr | Landpartie 
durch die Zülowniederung
Eine Fahrradtour durch die Zülowniede-
rung vorbei an verschiedenen Natur-
schutzmaßnahmen, die im Rahmen des 
Projektes umgesetzt wurden. 
Die Tour führt über Pramsdorf nach 
Groß Machnow und zurück. 
 Veranstaltungsort: Rathaus, Seebadal-
lee 30, Rangsdorf
Veranstalter: Landschaftspflegeverein 
Mittelbrandenburg e.V., Jühnsdorfer Weg 
55, Blankenfelde-Mahlow

24. JUNI

19:00 Uhr | Klavierkonzert
Auf Wunsch der begeisterten Zuhörer 
vom vorigen Jahr hat der Kulturverein 
die Pianistin Natalia Christoph gebeten, 
ein weiteres Klavierkonzert zu geben. 
Die russische Pianistin aus Königsberg 
(Kaliningrad), die am Leningrader 
Konservatorium studiert hat und seit 
1992 in Berlin lebt, lehrt an der UdK in 
Berlin und gibt zahlreiche Solokonzerte 
europaweit. 
In der Reihe „Musikalische Kostbarkei-
ten“ spielt sie Klaviermusik aus ihrem 
umfangreichen Repertoire im Kunstflü-
gel. Eintritt: 10,- € 
 Veranstaltungsort: Galerie KUNSTFLÜ-
GEL, Seebadallee 45, Rangsdorf 
Veranstalter: Kulturverein Rangsdorf e.V., 
Rangsdorf 

25. JUNI

19:00 Uhr | Gedanken zur Jahreslosung 
2016. Kapellenabend.
„Gott spricht: Ich will euch trösten, wie 
einen seine Mutter tröstet." Jes 66,13 
Theologische und musikalische Impulse 
von Pfarrerin Susanne Seehaus und 
Giselheid Wimmer.
 Veranstaltungsort: Evangelischer 
Waldfriedhof Rangsdorf, Clara-Zet-
kin-Str. 48, Rangsdorf 
Veranstalter: Evangelische Kirchenge-
meinde Rangsdorf, Ahornstr. 29, Rangs-
dorf 

1. JULI

19:00 Uhr | Skakespeares sämtliche 
Werke
Zum 400. Todestag des Theatergenies 
William Shakespeare gastiert das Ber-
liner Theater „coram publico“ mit ihrem 
Stück „Shakespeares sämtliche Werke – 
leicht gekürzt“. 
Alle Shakespeare-Stücke in einem 
komödiantischen Schnelldurchlauf, 
dabei die Königsdramen als Fußballspiel 
und Othello als RAP. 
Ein sehr amüsanter Theaterspaß. 
Eintritt: 10,- € 
 Veranstaltungsort: Kulturscheune, 
Seebadallee 53, Rangsdorf 
Veranstalter: Kulturverein Rangsdorf e.V., 
Rangsdorf 

6. JULI

10:00 Uhr | Puppenspiel „Rapunzel"
Das beliebte Berliner Figurentheater 
gastiert noch einmal. Ute Kahmann als 
Zauberin Frau Gotel erzählt mit kleinen 
Handpuppen die Geschichte von „Ra-
punzel". 
Die Zauberin Frau Gotel überrascht in 
ihrem Garten einen Mann, der ihre 
Rapunzeln stiehlt. Sie gestattet ihm, 
diese mitzunehmen, aber das Kind, 
welches seine Frau zur Welt bringen 
wird, soll ihr gehören. 
Frau Gotel liebt das Kind, gibt ihm den 
Namen Rapunzel und bringt es in einen 
Turm, der weder Tür noch Treppe hat. 
Jedesmal, wenn die Zauberin ruft: 
„Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar 
herunter", lässt Rapunzel ihr schönes 
langes Haar herunter und die Zauberin 
steigt zu ihr hinauf. 
Eines Tages hört ein Prinz den Gesang 
der Rapunzel. Er findet den Turm und 
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klettert hinauf. Rapunzel freut sich und 
von Stund an wächst der Wunsch in ihr, 
den Turm zu verlassen, um sich mit dem 
Prinzen die Welt anzusehen. 
Erzähltheater mit am Körper getragenen 
Requisiten für Zuschauer ab 4 Jahren 
nach dem gleichnamigen Märchen der 
Brüder Grimm. Eintritt: 5,- €, für Kinder: 
3,- € 
 Veranstaltungsort: Kulturscheune, 
Seebadallee 53, Rangsdorf 
Veranstalter: Kulturverein Rangsdorf e.V., 
Rangsdorf 

8. JULI

19:00 Uhr | Irische Folklore
Seit 37 Jahren spielt die Gruppe Grün-
land (vom keltischen „Erin“ = Greenland) 
irische Volksmusik mit Irish Bouzouki, 
Banjo, Gitarre, Mandoline, Flöten, Bass 
und Bodhran, eine Mixtur aus bekann-
ten und unbekannten Stücken, viel 
Flottes, aber auch ein paar langsame 
melancholische Stücke und etliche 
schnelle Tanzstücke, unterbrochen von 
einigen oft witzigen Ansagen. Eintritt: 
10,- € 
 Veranstaltungsort: Kulturscheune, 
Seebadallee 53, Rangsdorf 
Veranstalter: Kulturverein Rangsdorf e.V., 
Rangsdorf 

9. JULI

15:00 Uhr | Willkommensfest
Am 9. Juli ab 15 Uhr lädt der Verein 
Grenzenlos Rangsdorf e.V. zum Willkom-
mensfest in das Lindenforum ein. 
Es sind alle Rangsdorfer Bürger herzlich 
eingeladen bei Spiel, Spaß, Sport, lecke-
rem Essen und Musik mit unseren 
neuen Rangsdorfer Nachbarn einige 
schöne Stunden zu verbringen, um 
einander näher kennenzulernen. Der 
Verein Grenzenlos Rangsdorf e.V. freut 

sich auf viele Gäste, schönes Wetter und 
jede Menge Spaß.
 Veranstaltungsort: Erich-Dückert- 
Sportforum, Lindenallee, Rangsdorf 
Veranstalter: Grenzenlos Rangsdorf e.V., 
Winterfeldallee 120, Rangsdorf 

10. JULI

15:30 Uhr | Jubiläumshow 
Oriental Garden 
10 Jahre Tanzstudio Jade in Rangsdorf
Wir laden sie zu unserer orientalischen 
Jubiläumsshow Oriental Garden ein. 
Lassen sie sich mit Kindern und Erwach-
senen in den Orient entführen. Feiern sie 
mit uns 10 Jahre Tanzstudio Jade.
 Veranstaltungsort: Tanzstudio Jade, 
Kiefernweg 15, Rangsdorf
Veranstalter: Tanzstudio Jade, Kiefern-
weg 15, Rangsdorf

15. JULI

19:00 Uhr | „Freie Bahn 
dem Seitensprung"
„Die Wilden Witwen“ vom Märkischen 
Theater Berlin bieten gepflegte Unter-
haltung. Mit diesem Programm lassen es 
die „Wilden Witwen“ mal wieder richtig 
krachen und springen von einem 
amourösen Abenteuer zum anderen. 
Dabei begeben sie sich auf fröhlich-frivo-
le Weise auf neues musikalisches Terrain 
und präsentieren neben den beliebten 
Schlagern und Tonfilmmelodien der 20er 
und 30er Jahre auch Stücke aus Operette 
und Musical. Dazu brauchen sie aber 
unbedingt eine weibliche Verstärkung 
und freuen sich auf einen gemeinsamen 
Abend mit dem reizenden Fräulein 
Gabriele. Eintritt: 10,- € 
 Veranstaltungsort: Kulturscheune, 
Seebadallee 53, Rangsdorf 
Veranstalter: Kulturverein Rangsdorf e.V., 
Rangsdorf 

23. JULI

13:00 Uhr | 90-jähriges Jubiläum 
der Ortsfeuerwehr Groß Machnow
Tag der offenen Tür mit Festumzug, Spiel 
und Spaß für Jung und Alt, Abendveran-
staltung
Der Eintritt ist kostenfrei!
 Veranstaltungsort: Freiwillige Feuer-
wehr Groß Machnow, Dorfstr. 15a, 
Rangsdorf OT Groß Machnow 
Veranstalter: Freiwillige Feuerwehr Groß 
Machnow, Dorfstr. 15a, Rangsdorf OT 
Groß Machnow

19:00 Uhr | „Am Ende ist nicht Schluss 
mit lustig“ – Lachen und Humor 
angesichts von Sterben und Tod. 
Kapellenabend.
Lesung mit Harald-Alexander Korp. Wie 
hilft uns Humor, dem Sterben und dem 
Tod mit mehr Gelassenheit zu begeg-
nen? Lachen wirkt entspannend, hilft 
Sprachlosigkeit zu durchbrechen und 
schafft Erleichterung. In seinem Buch 
schildert der Autor, wie der Humor dabei 
hilft, Sterben und Tod besser zu bewälti-
gen. Menschen am Lebensende, Angehö-
rige und vor allem Pflegende erfahren 
hier, wie der Humor als Widersacher der 
Angst auf spielerische Weise Distanz 
schafft und die Kraft für das Loslassen 
stärkt. Eintritt frei – Spenden sind 
willkommen.
 Veranstaltungsort: Evangelischer 
Waldfriedhof Rangsdorf, Clara-Zet-
kin-Str. 48, Rangsdorf 
Veranstalter: Evangelische Kirchenge-
meinde Rangsdorf, Ahornstr. 29, Rangs-
dorf 

(alle Angaben ohne Gewähr;  
weitere Informationen unter 

www.rangsdorf.de; 
letzte Aktualisierung 30.05.2016)
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Dankeschön nach Dorfangerfest in Groß Machnow
VIEL SPASS, GUTE VERPFLEGUNG UND FRÖHLICHES MITEINANDER

Bei strahlendem Sonnenschein fand 
am 21. Mai das Dorfangerfest im 

Gutspark Groß Machnow statt.
Pünktlich zu 14 Uhr wurde das Fest 

durch den Bürgermeister Herrn Rochner 
und der Vorsitzenden des Fördervereins 
der Grundschule Groß Machnow Frau 
Beyer eröffnet. Die Kinder hatten beim 
Hüpfburg springen, Karussell fahren, 
Fussball kicken, Basteln, Ponyreiten, 
Kegeln und Kinderschminken sehr viel 
Spass. Für das leibliche Wohl wurde 
durch den SV-Eintracht Groß Machnow 
und dem Grenzenlos Rangsdorf e.V. 
gesorgt.Es gab Gegrilltes, verschiedene 
Suppen und selbstgebackene Kuchen.

Der Förderverein der Kita Spatzennest 
verköstigte mit Waffeln und der 11.
Jahrgang des Fontane Gymnasium bot 
kanadische Funcakes und Hot Dogs an. 

Das Highlight des Festes war der Cock-
tailstand  des Fördervereines der Grund-
schule Groß Machnow. Es wurden 
Cocktails wie Zülowgraben, Salve und B 
96 gemixt. An den Verkaufsständen wur-
den selbst genähte Kissen und Taschen, 
Getöpfertes, Kerzen, Damenmode, Honig,  
Dekorationsartikel aus Metall, Schmuck 
und vieles mehr angeboten. 

Ab 20 Uhr startete die Band Sirocco 
ihre Jubiläumstour im Gutspark, unter-
stützt durch Cori Music und dem  Saxo-
phonisten Matthias Wacker.

Auch die Fußballfans unter den 
Gästen verpassten nicht das DFB Pokal-
spiel. Neben dem Konzert konnten diese 
das Spiel auf einer Leinwand verfolgen.

Bis nach Mitternacht tanzten und 
feierten die Besucher fröhlich miteinan-
der.

Wir möchten uns bei der Freiwilligen 
Feuerwehr Groß Machnow, dem SV-Ein-
tracht, Grenzenlos Rangsdorf e.V., dem 
LRFV Groß Machnow  und den vielen 
anderen fleißigen Helfern sehr herzlich 
bedanken. 

Die Einnahmen des Festes kommen 
den Vereinen zur Förderung der Kinder 
und Jugendarbeit sowie zur weiteren 
Integration unserer neuen Mitbürger zu 
Gute.

Der Förderverein der Grundschule 
Groß Machnow ist seinem geplanten 
Projekt, dem Bau eines Kletterparkes, ein 
großes Stück näher gekommen.

Wir freuen uns auf das kommende 
Fest im Jahr 2017. Vielen Dank.

 
FV der Grundschule Groß Machnow e.V.

Sandra Beyer  

Gemischter Chor Rangsdorf (GCR) 
sucht Sängerinnen und Sänger
HEREINSCHNUPPERN ERLAUBT

Singen ist gesund, 
Singen macht Spaß

Der GCR (Gemischter Chor Rangsdorf) 
e.V. sucht Sängerinnen und Sänger. Seit 
März 2015 steht der Chor des GCR e.V. 
unter der musikalischen Leitung von 
Herrn Janek van Kaler. 

Mit Janek kam frischer Wind in den 
Chor, welches sich in modernem Reper-
toire widerspiegelt. Evergreens, Titel aus 
der Pop-Musik und natürlich 
auch klassisches Liedgut 
gehören zu unserem Pro-
gramm. Wer Lust und Laune 
hat in einer lustigen Gemein-
schaft seine Stimmfähigkeiten 
auszuprobieren bzw. zu 
beweisen, ist bei uns ein gern 
gesehener Gast. (insbesondere 
Männer!) 

Unsere Proben finden jeweils 
Dienstag ab 19:30 Uhr im 
Seehotel Berlin-Rangsdorf 
(ehemals Seebad Casino ) Am 
Strand 1 in Rangsdorf statt.

Wir freuen uns über jeden 
der einmal hereinschnuppert!

Im Namen des Vorstands 
des GCR e.V.

Behinderten- und  
Seniorenbeauftragter
GEMEINDE RANGSDORF

Axel Claus
Kienitzer Straße 3 b, Rangsdorf
Telefon: +49(0)33708 236 60 (Rathaus)
Funk: 0152 06976011

Sprechzeiten: jeden 2. und 4. Donnerstag im 
Monat von 14 Uhr bis 16 Uhr im Rathaus 
der Gemeinde Rangsdorf, Seebadallee 30, 
Rangsdorf, Raum 0.02 im Erdgeschoss
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Neues aus Kita Gartenhäuschen
WIR SUCHEN KINDERLIEBE, ENGAGIERTE HOBBYTISCHLER ODER BASTLER

Frühlingsfest
Endlich war es soweit: Bei strahlen-

dem Sonnenschein konnten zum Früh-
lingsfest am 29. April die Tiere der 
rollenden Arche („Die rollende Arche") 
begrüßt werden! Diese tolle Überra-
schung für die Kinder hatten sich die 
Erzieher ausgedacht und konnte glückli-
cherweise durch den Förderverein 
finanziert werden. Welch strahlende 
Augen und Gesichter bei den Kindern, 
als sie nach der Mittagsruhe die Tiere im 
Garten erblickten!! Dank der tollen 
Unterstützung seitens der Eltern für ein 
leckeres Buffet, war auch hier für jeden 
etwas dabei. Die Kinder präsentierten 
passend zum Thema das Lied der „klei-
nen Raupe Nimmersatt". Es war ein 
wunderschöner Nachmittag für Kinder, 
Erzieher und Eltern, der leider viel zu 
schnell zu Ende ging.

Flohmarkt/Förderverein 
Leider musste der mittlerweile etab-

lierte und beliebte Frühjahrsflohmarkt 
am 16. April aufgrund des anhaltenden 
Regens zur Aufbauzeit ersatzlos abge-
sagt werden. Der nächste Flohmarkt im 
Herbst findet bei hoffentlich gutem 
Wetter am 17. September ab 15 Uhr 
(Aufbau ab 14 Uhr) statt. Wir freuen uns 
schon jetzt auf eine rege Teilnahme und 
zahlreiche Besucher! Also: Bitte weiter-
sagen!

Ernährung
Entsprechend der Konzeption unserer 

Kita „Kinder müssen wissen was sie 
essen" ist zusammen von Erziehern und 
Kita-Ausschuss das monatlich stattfin-
dende Themenfrühstück entstanden. Die 
Themen werden zusammen mit den 
Kindern erarbeitet und mit Hilfe der 
Eltern umgesetzt. 

Zum letzten Thema „Raupe Nimmer-
satt-Frühstück" sind ganz tolle und 
leckere Sachen zusammen gekommen, 
welche die Kinder gerne und mit Genuss 
verspeist haben. 

Wir sind auch schon ganz gespannt 
über die weiteren Entwicklungen aus 
dem Rathaus hinsichtlich der Weiternut-
zung unserer Küche...

Werkstatt
Ganz zum Schluss möchten wir noch 

einen Aufruf an alle engagierte, kinder-
liebe Bastler, Hobbytischler starten. 
Unsere Lernwerkstatt möchte wieder 
mit Sägen, Hämmer und eifrigen Kin-
dern gefüllt werden, die unter Ihrer 
fachkundigen Anleitung den Werkstoff 
Holz kennen und lieben lernen können. 
Wenn Sie an einem Vormittag oder 
Nachmittag in der Woche/im Monat 
oder jeder zweite Woche Zeit haben und 
mit den Kindern werkeln möchten, dann 
melden Sie sich bei uns in der Kita!

X. Stenzel und Y. Schumann
Elternvertreter der Kita Gartenhäuschen

Meerschweinchen in der Ritterburg… … und interessante Schweine…

Viele Kaninchen, Meerschweinchen gab es                           
zu bestaunen 

Das leckere Buffet..!
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Berufsschule?
ZEITDOKUMENTE GESUCHT

Kurzzeitig wurden auch in Rangsdorf 
Berufsschüler auf ihren zukünftigen 

Beruf vorbereitet.

Das Bild zeigt die Berufsschule der 
Handelsorganisation (HO) und Konsum 
im größten privaten Wohnhaus von 
Rangsdorf. 

Das Haus im Spessartweg wurde 
später als Kinderkrankenhaus bekannt. 

Die Aufnahme muss vor 1957 erfolgt 
sein. 

Auch in einer Baracke im Bereich des 
heutigen Jütenweges wurden Berufs-
schüler ausgebildet. 

Wer kann uns weitere Informationen 
über Form, Zeugnisse, Dauer und Lehrer 
der Berufsschulen geben?

Senden Sie diese an die Geschichts-
werkstatt des Kulturvereins Rangsdorf 
oder direkt an Stefan Rothen 033708 
915559.

Naturschutzaktion am Zülowsee
JAPANISCHEM STAUDENKNÖTERICH ZU LEIBE GERÜCKT

Jedes Jahr im Frühling erwacht die 
Natur und zeigt sich in den schöns-

ten Farben und Formen. Wir sehen aber 
nicht nur Pflanzen, die uns gefallen und 
auf die wir uns freuen. Der japanische 
Staudenknöterich ist da ein gutes 
Beispiel. Weil er hier bei uns gute Wachs-
tumsbedingungen findet, breitet er sich 
rasant aus. Damit diese nicht heimische 
Pflanze aber nicht alles überwuchert 
und unsere heimischen Arten verdrängt, 
hat der Landschaftspflegeverein in 
diesem Frühjahr bereits zum 4. Mal zu 
einer Aktion am Zülowsee aufgerufen 
bei der der Knöterich bekämpft also 
rausgebuddelt wurde. Natürlich ist das 
Eindämmen nur auf einer kleinen  
Fläche möglich und auch nicht mit 
einem Einsatz machbar. Aber vielleicht 
finden sich ja weitere Aktive?

Die  Arbeitsgemeinschaft vom „Wald-
haus Blankenfelde“ hat jedenfalls 
nochmals Hand angelegt am Zülowsee. 
Bei schönen Wetterbedingungen buddel-

ten die fleißigen 
Helfer unermüd-
lich die Knöte-
richpflanzen aus 
und konnten vier 
Säcke mit Pflan-
zenmaterial 
füllen. Nach 
getaner Arbeit gab es auch eine kleine 
Stärkung, denn aus der Knöterichpflanze 
kann man leckere Aufstriche herstellen. 
Die Kinder probierten Knöterichchutney 
und waren begeistert.

Übrigens treffen sich die 12 Kinder der 
1.-5. Klasse jeden Montag nach der 
Schule und erkunden den Wald und die 
Umgebung. Wer sich für unsere Wald-AG 
interessiert, der sollte sich einfach  bei 
uns melden. Sprechstunde im „Waldhaus 
Blankenfelde“ ist immer dienstags von 
14.30 – 16.30 Uhr unter 03379/ 2020200. 
Gern können Sie sich auch im Internet 
über unsere Aktivitäten informieren
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Einladung zur Kinderkunstwerkstatt
ÄSTHETISCHE UND SINNLICHE ERFAHRUNGEN RUND UMS THEMA TIERE

Ab Mitte Juni (17., 20., 24. und 30. 
Juni) lädt die GEDOK Brandenburg 

Kinder in eine Kunstwerkstatt ins 
GEDOK-Haus ein. 

Die Kunstwerkstatt ist ein Angebot für 
Kinder in Rangsdorf von 6 bis 12 Jahren. 
Sie bietet Kindern Raum für ästhetische 
und sinnliche Erfahrungen. Durch die 
Möglichkeit, sich mit künstlerischen 
Mitteln auszudrücken, werden Sprach-
barrieren sowie Fremdheit überwunden 
und dem gegenseitigen Kennenlernen 
Wege eröffnet. Darum geht es uns, und 
dies wollen wir auf unsere Weise för-
dern.

In der Kunstwerkstatt stehen den 
Kindern Farben, Stifte, Papiere und 
verschiedene andere Materialien zur 

Verfügung, um sich  auszudrücken. Rund 
um das Thema „Tiere" soll es gehen: Lieb-
lingstiere, große Tiere, kleine Tiere, 
gefährliche Tiere, zahme Tiere, Phanta-
sietiere, alles, was uns dazu einfällt, 
malen, zeichnen oder basteln wir. Die 
Künstlerinnen Anne Cart, Christine 
Düwel und Alexandra Liese werden den 
Kindern  hilfreiche Begleiterinnen in der 
Werkstatt sein. Am 24. Juni gibt es 
außerdem einen Klangworkshop mit 
der japanischen Musikerin und Kompo-
nistin Makiko Nishikaze.

Das, was in der Werkstatt entstanden 
ist, wird in einer Ausstellung in der 
Galerie KUNSTFLÜGEL öffentlich zu 
sehen sein. Die Eröffnung mit Klangper-
formance ist am  11. Juli um 18 Uhr. 

Anmeldung: Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt.

Bitte die Kinder für die gewünschten 
Workshoptermine entweder persönlich 
zu den Galeriezeiten oder unter Tel. 
033708-70733 anmelden..

Die Teilnahme ist kostenlos dank 
Förderung durch das Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur des 
Landes Brandenburg, Tolerantes Bran-
denburg, Landkreis Teltow-Fläming und 
die Gemeinde Rangsdorf.

Bitte Kleidung anziehen, 
die dreckig werden darf!
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Kirchliche  
Nachrichten
EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDEN

Gemeindebüro Rangsdorf
Im Büro im Gemeindezentrum, Kirch-
weg 2, erreichen Sie die Büroleiterin 
Frau Greulich mittwochs von 17 bis 18 
Uhr, sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr. 
Bei Frau Greulich können Sie das Ge-
meindekirchgeld, die Friedhofsunterhal-
tungsgebühr und Spenden einzahlen. 
Telefon: 20 035, 
Der Friedhofsverwalter Herr Krüger ist 
donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr im 
Büro erreichbar.
Telefon: 90 819, 
Als Pfarrerin ist Frau Susanne Seehaus 
für alle geistlichen Belange Ansprech-
partnerin in Rangsdorf,
Groß Machnow und Klein Kienitz. 
Pfarrerin Seehaus ist zu erreichen im 
Rangsdorfer Pfarrhaus, 
Ahornstraße 29, Tel. 033708/904143.

Gemeindebüro 
Groß Machnow-Klein Kienitz
„Altes Pfarrhaus“, Dorfstraße 9, 
Tel.: 033708/20845, Sprechzeiten: Herr 
Rocher und Frau Otto, mittwochs 15.30 
bis 18 Uhr

Über die Gottesdiensttermine (und -orte) 
können Sie sich in den Gemeindebüros 
oder im Internet informieren:

Wie Fünfjährige lernen
TIPPS FÜR SPIELERISCHE ÜBUNGEN MIT IHREM KIND

Fiona kann schon bis 10 zählen – das 
hat ihr ihre ältere Schwester beige-

bracht. Hingebungsvoll trägt sie vor: 
„Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 
meine Mutter schneidet Rüben ...“ Aber 
dass vor ihr auf dem Tisch „sieben“ 
Mohrrüben liegen, dass drei Mohrrüben 
zu zweien werden, wenn man eine 
davon wegnimmt – das durchschaut sie 
noch nicht. Ihr gefällt vor allem der 
Klang der Zahlenreihe, die sie auswendig 
gelernt hat. Auf dieselbe Weise hat sie 
sich das ABC-Lied gemerkt und 
singt es aus vollem Halse. Viele 
Fünfjährige interessieren sich 
schon für Zahlen und Buchsta-
ben, schnappen hier und da 
was auf und verblüffen ihre 
Umgebung plötzlich sogar mit 
Rechenbeispielen. Aber ihr Verständnis 
von Zahlen entwickelt sich erst langsam, 
und wer zwei und zwei zusammenzäh-
len kann, scheitert nicht selten bei der 
Rückfrage „und was ist zwei und drei?“ 
Egal: Das Interesse, das ihr Kind zeigt, 
können Sie spielerisch aufgreifen, um 
ihm Zahlen und Buchstaben näher zu 
bringen. Zum Beispiel so:
• Paul und sein Freund bekommen 

Gummibärchen: Wie viele hat jeder, 
wer hat mehr? Wie viele Stufen hat 
unsere Treppe?

• Beim Spaziergang durch die Stadt 
kann man Buchstaben sammeln: 
Findest du auf dem Plakat das „F“, das 
in deinem Namen vorkommt? Siehst 
du noch ein F?

• Magnetzahlen und -buchstaben am 
Kühlschrank regen immer wieder zum 
Herumschieben, Anfassen der Buch-
staben und Bilden von Wörtern an.

Das alles ist am wirkungsvollsten, 
wenn es spielerisch und nebenbei 

geschieht. Sich mit Kindern in 
diesem Alter zu „Nachhilfestunden“ 
hinzusetzen, ist unnötig, und 

verdirbt auch den Spaß.
Sabine Spelda, Elternbriefe Brandenburg

I N FO
Die kostenlose Verteilung der ANE-Eltern-
briefe im Land Brandenburg wird gefördert 
durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie (MASGF).  
Interessierte Brandenburger Eltern können 
diesen und alle weiteren Briefe kostenfrei 
über die Internetpräsenz des Arbeitskrei-
ses Neue Erziehung e. V. , oder per E-Mail, 
über eine Sammelbestellung in Ihrer Kita 
oder per Telefon 030-259006-35 bestellen. 
Die Elternbriefe kommen altersentspre-
chend bis zum 8. Geburtstag in regelmäßi-
gen Abständen nach Hause, auch für 
Geschwisterkinder.

ELTERNBRIEF

5 Jahre

Nr. 32
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Firmen mit sportlichem Ehrgeiz  
und sozialem Engagement gesucht!
UNTERSTÜTZEN SIE DAS NETZWERK „GESUNDE KINDER“ AM 16. JULI

Traditionell unter dem Motto „Lau-
fen für die ersten Schritte“, veranstal-

tet das Netzwerk Gesunde Kinder 
Teltow-Fläming in Zusammenarbeit mit 
dem Ludwigsfelder Leichtathleten e.V. 
und der Mercedes-Benz Ludwigsfelde 
GmbH den siebten Netzwerklauf „Ge-
sunde Kinder“.

Der Firmen- und Vereinslauf gewinnt 
zunehmend an Beliebtheit. Immer mehr 
Unternehmen aus der Region folgen der 
Einladung und rufen ihre Belegschaft, 
deren Familien und Freunde zur Teilnah-
me am Netzwerklauf auf.

Im Mittelpunkt stehen der Gesund-
heitsaspekt und die Förderung junger 
Familien: Gesundheit erhalten, Gesund-
heit fördern – das ist nicht nur eine 
Anforderung unserer Zeit, sondern unser 
persönliches Anliegen. Zudem kommt 
ein Euro der Startgebühr jedes Teilneh-
mers direkt dem Netzwerk zu Gute. Mit 
dem Geld finanziert das Netzwerk 
Projekte für junge Familien mit Kindern 
in den ersten drei Lebensjahren. 

Die Wertung für den Netzwerk-Pokal 
basiert auf einer einfachen Berechnung. 
Gehen Sie mit möglichst vielen Famili-
enteams und Einzelläufern, bestehend 
aus Firmenmitarbeitern und deren 
Kindern und Familienangehörigen 
sowie Freunden und Bekannten, an den 
Start. Das Unternehmen oder der Verein 

mit den meisten Läufern im Verhältnis 
zu seiner Gesamtbelegschaft/-Mitglied-
schaft, wird den Pokal mit nach Hause 
nehmen.

Im letzten Jahr gingen 15 Unterneh-
men aus der Region an den Start und 
liefen mit insgesamt 650 Läuferinnen 
und Läufern für den guten Zweck.

Für die Kleinsten (bis 5 Jahre) gibt es 
seit 2015 auch den Bambinilauf mit 
einer Länge von 300 m. Größere Kinder 
können auf einer Strecke von 1,5 km, 
4 km, 8 km oder 12 km ihr Können 
zeigen. Jedes Kind erhält unabhängig 
von der Platzierung eine Medaille. 

„Jeder Schritt zählt“ – Engagieren Sie 

sich zusammen mit den anderen Unter-
nehmen und Vereinen aus Ihrer Region! 
Setzen auch Sie durch Ihre Teilnahme 
ein Signal der Familienfreundlichkeit, 
unterstützen Sie unser Anliegen und 
fördern Sie gleichzeitig den Teamgeist 
und die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter.

Der 7. Netzwerklauf „Gesunde 
Kinder“ findet am 16. Juli um 15 Uhr 
im Industriepark Ludwigsfelde, Start 
Ausbildungszentrum von Merce-
des-Benz GmbH, statt. Anmeldungen 
und weitere Informationen unter  
03378/200782

Start des 1,5 km Kinderlaufes 2015
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Wegen krankhafter Fettleibigkeit  
doppelt soviel Behandlungen
Im Jahr 2014 wurden mehr als 
doppelt so viele Patientinnen 
und Patienten in Brandenbur-
ger Krankenhäusern aufgrund 
von Adipositas (Fettleibigkeit) 
stationär behandelt als noch 
vor fünf Jahren: 585 Kranke 
(2009: 253), teilt das Amt für 
Statistik Berlin-Brandenburg 
mit.
Besonders Menschen zwischen 
30 und 60 Jahren waren 
krankhaft fettleibig. In Bran-
denburg gehörten 62 Prozent 
aller Patientinnen und Patien-

ten dieser Altersgruppe an, 63 
Prozent waren Frauen.
In Rehabilitations- und Vorsor-
geeinrichtungen wurden 423 
Brandenburger Patientinnen 
und Patienten wegen Fettlei-
bigkeit behandelt, 2009 waren 
es 10 Prozent weniger.
Die Diagnose Adipositas trifft 
zu, wenn der Body-Mass-Index 
(BMI) eines Menschen über 30 
kg/m² liegt. Der BMI ist der 
Quotient aus Körpergewicht 
und -größe zum Quadrat.

Land Brandenburg  
bei Touristen immer beliebter
Im März 2016 besuchten 
307.000 neu angekommene 
Gäste das Land Brandenburg.
Dies waren 11,9 Prozent mehr 
als im Vergleich zum Vorjahres-
monat. Die Zahl ihrer Übernach-
tungen erhöhte sich sogar um 
18,7 Prozent auf 834.000, 
meldet das Amt für Statistik 
Berlin-Brandenburg. Damit 
übertraf das Land Brandenburg 
den Zuwachs der Übernachtun-
gen im Bundesdurchschnitt 
(+11 Prozent).
Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die Osterfeiertage in 
diesem Jahr ausschließlich in 
den Monat März fielen.
Ein hoher Rückgang sowohl bei 

den Gästen als auch bei Über-
nachtungen war allerdings in 
der Stadt Frankfurt (Oder) zu 
verzeichnen (- 34,1 bzw. - 31,2 
Prozent).
Am Ende des Monats März 2016 
hatten im Land Brandenburg 
1.314 Beherbergungsstätten 
geöffnet, die 76.000 Betten 
anboten. Die angebotene 
Bettenkapazität wurde zu 
durchschnittlich 35,1 Prozent 
ausgelastet. Die Auslastung fiel 
damit höher aus als ein Jahr 
zuvor (30,1 Prozent). Ergänzt 
wurde das Übernachtungsange-
bot durch 44 Campingplätze für 
Urlaubscamping.

Weniger Verkehrstote 
Im März 2016 registrierte die 
Polizei auf Brandenburger 
Straßen nach vorläufigen 
Ergebnissen 6.068 Straßenver-
kehrsunfälle. Das waren 3,8 
Prozent Unfälle weniger als im 
entsprechenden Vorjahresmo-
nat, teilt das Amt für Statistik 
Berlin-Brandenburg mit.
Bei 535 Unfällen mit Personen-
schaden starben vier Personen, 
sieben Unfallopfer weniger als 
im Vorjahresmonat. 176 
Personen wurden schwer (+14,3 
Prozent) und 526 leicht verletzt 
(–6,6 Prozent). Die schwerwie-
genden Unfälle mit Sachscha-
den stiegen um 1,0 Prozent und 
die sonstigen Unfälle unter 

dem Einfluss berauschender 
Mittel um 12,0 Prozent. Die 
Unfälle mit sonstigem Sach-
schaden gingen um 3,4 Prozent
zurück.
In den Monaten Januar bis März 
2016 erfasste die Brandenbur-
ger Polizei insgesamt 18.241 
Straßenverkehrsunfälle, 1,8 
Prozent mehr als im vergleich-
baren Vorjahreszeitraum.
Bei 1.555 Unfällen mit Perso-
nenschaden verunglückten 
1.946 Personen.
Dabei wurden 1.925 Personen 
verletzt und 21 getötet, zwei 
Personen mehr als in den ersten 
drei Monaten des Jahres 2015.
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Leichter Rückgang  
der Verbraucherpreise
Die Verbraucherpreise im Land 
Brandenburg gingen im Mai 
2016 gegenüber Mai 2015 mit 
–0,2 Prozent erneut leicht 
zurück, teilte das Amt für 
Statistik Berlin-Brandenburg 
mit. Im Vergleich zum April 
2016 war hingegen ein modera-
ter Preisanstieg um 0,3 Prozent 
zu beobachten.

Nach stabilen Verbraucherprei-
sen im März 2016 und einem 
Rückgang im April 2016  
(–0,4 Prozent) gab es im Mai 
2016 gegenüber dem Vorjahr 
erneut einen leichten Rückgang 
der Verbraucherpreise um  
0,2 Prozent. Unverändert waren 
gesunkene Energiepreise  
(–7,7 Prozent) hierfür bestim-
mend. Ohne deren Berücksichti-
gung hätte die Gesamtteuerung 
+0,8 Prozent betragen. Vor 
allem Heizöl (–29,7 Prozent) 
und Kraftstoffe (–10,7 Prozent) 
waren weiterhin erheblich 
billiger als im Mai 2015. Zudem 
gingen auch die Preise für 
Umlagen für Zentralheizung 
und Fernwärme (–9,0 Prozent) 
sowie für Gas (–0,7 Prozent) 
weiter zurück.

Auch die Preise für Nahrungs-
mittel sind im Mai 2016 
gegenüber Mai 2015 wieder 
geringfügig gesunken  
(–0,1 Prozent). Wesentlich 
preiswerter als ein Jahr zuvor 
waren vor allem Molkereipro-
dukte wie Sahne (–19,0 Pro-
zent), Quark (–17,1 Prozent), 
teilentrahmte Milch  
(–13,8 Prozent), Vollmilch  
(–12,5 Prozent) und kondensier-
te Milch (–8,1 Prozent). Zudem 
gingen die Preise für Speisefette 
und -öle zurück (–2,0 Prozent, 
darunter Butter: –11,9 Prozent). 
Dagegen musste insbesondere 
für Fisch und Fischwaren mehr 
als im Mai des Vorjahres bezahlt 
werden (+3,5 Prozent).

Hauptsächlich bestimmt durch 
den Preisrückgang für Energie 

sanken im Mai 2016 im Ver-
gleich zum Vorjahr die Preise 
für Waren insgesamt um 1,4 
Prozent. Hinzu kamen deutliche 
Preissenkungen unter anderem 
für Kaffee, Tee, Kakao  
(–6,9 Prozent, darunter Kaffee: 
–9,8 Prozent), alkoholische 
Getränke (–6,5 Prozent, darun-
ter Bier: –11,3 Prozent) und 
Unterhaltungselektronik  
(–4,3 Prozent). 

Einige Waren verteuerten sich 
dagegen deutlich, beispielswei-
se Schmuck und Uhren  
(+6,3 Prozent), Zeitungen und 
Zeitschriften (+5,5 Prozent), 
Tabakwaren (+5,0 Prozent) und 
Informationsverarbeitungsge-
räte (+4,7 Prozent). Die Preise 
für Dienstleistungen lagen im 
Mai 2016 um 0,9 Prozent über 
denen von Mai 2015. Nennens-
werte Teuerungen wiesen zum 
Beispiel Dienstleistungen 
sozialer Einrichtungen  
(+7,6 Prozent), Sport-, Freizeit- 
und Erholungsdienstleistungen 
(+4,0 Prozent) sowie Wartung 
und Reparatur von Fahrzeugen 
(+3,0 Prozent) auf. Verbraucher-
freundlich blieben hingegen die 
Preise für Telekommunikations-
dienstleistungen (–1,6 Prozent).

Der Anstieg der Verbraucher-
preise gegenüber April 2016 um 
0,3 Prozent wurde in erster 
Linie durch Preiserhöhungen 
für Heizöl (+4,7 Prozent) und 
Kraftstoffe (+2,8 Prozent), 
Tabakwaren (+1,0 Prozent) 
sowie bedingt durch die 
Pfingstfeiertage für Beherber-
gungsdienstleistungen  
(+1,2 Prozent) geprägt. Diesen 
standen Preissenkungen unter 
anderem für alkoholische 
Getränke (–5,5 Prozent, darun-
ter Bier: –9,6 Prozent), Telefone 
(–3,4 Prozent), Bekleidung  
(–1,2 Prozent), Umlagen für 
Zentralheizung und Fernwärme 
(–1,0 Prozent) sowie Nahrungs-
mittel (–0,7 Prozent) gegenüber.
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Kinderbetreuung – Hauptgrund  
für Teilzeitarbeit von Müttern
46 Prozent der Brandenburger 
teilzeiterwerbstätigen Mütter 
arbeiten wegen der Kinderbe-
treuung nicht in Vollzeit.
Dabei spielte dieser Grund im 
Jahr 2015 häufiger eine Rolle als 
noch zwei Jahre zuvor  
(41 Prozent). 
Insgesamt waren 80 Prozent der 
Mütter mit minderjährigen 
Kindern erwerbstätig (Väter:  
93 Prozent).
Der Anteil der alleinerziehenden 
Mütter mit Job beträgt 66 
Prozent.
Je mehr minderjährige Kinder in 
der Familie leben, desto häufiger 
verzichtet die Mutter völlig auf 

eine Erwerbstätigkeit. Bei drei 
und mehr Kindern sind 66 
Prozent der Mütter erwerbstätig. 
Etwa 17 Prozent der erwerbstäti-
gen Mütter mit minderjährigen 
Kindern bekleideten eine 
Führungs- oder Aufsichtspositi-
on. Dieser Anteil ist seit 2012 
stabil. 
Im Vergleich dazu hatten 31 
Prozent der erwerbstätigen Väter 
mit minderjährigen Kindern im 
Jahr 2015 eine Führungs- oder 
Aufsichtsposition inne.
Erwerbstätige Frauen ohne 
minderjährige Kinder führten 
nur zu 18 Prozent eine Führungs- 
oder Aufsichtstätigkeit aus.

Mehr als die Hälfte  
Ein-Kind-Familien
Wie das Amt für Statistik 
Berlin-Brandenburg anlässlich 
des Internationalen Tages der 
Familie am 15. Mai mitteilt, 
lebten laut Mikrozensus im Jahr 
2015 im Land Brandenburg 
235.200 Familien mit Kindern 
unter 18 Jahren, das waren 70 
Prozent aller in Brandenburg
lebenden Familien.
Von den Familien mit Kindern 
unter 18 Jahren waren 58 
Prozent Ein-Kind-Familien. In 
jeweils 33 Prozent der Fälle 
gehörten zwei minderjährige 
Kinder zur Familie. Drei oder 

mehr minderjährige Kinder 
hatten 8 Prozent der Familien.
53 Prozent der Eltern hatten 
einen Trauschein, bei 26 
Prozent wurden die Kinder von 
einem Elternteil allein groß 
gezogen.
Familien mit Kindern unter 18 
Jahren hatten durchschnittlich 
1,5 minderjährige Kinder. Bei 
verheirateten Eltern lebten im 
Durchschnitt 1,6 Kinder. 
Alleinerziehende Familien 
hatten im Durchschnitt 1,4 
minderjährige Kinder.

Zahl der Hausschlachtungen  
erneut rückläufig
2015 wurden in Brandenburg 
weniger Schweine, Rinder und 
Schafe hausgeschlachtet als im 
Vorjahr. So sank die Zahl der 
Hausschlachtungen bei den 
Schweinen um 14,9 Prozent auf 
7 324 Tiere. Damit setzte sich 
auch 2015 der seit Jahren 
rückläufige Trend bei den 
Hausschlachtungen von 
Schweinen fort. Der Anteil der 
hausgeschlachteten Schweine 
an den Schweineschlachtungen 
lag 2015 bei 0,7 Prozent.
Wie das Amt für Statistik 
Berlin-Brandenburg weiter 
mitteilt, war auch bei den 

Hausschlachtungen der Rinder 
ein Rückgang zu verzeichnen. 
Wurden 2014 noch 1 741 Rinder 
hausgeschlachtet, so sank 
dieser Wert 2015 um  
5,1 Prozent auf 1 653 Tiere. 
Somit belief sich der Anteil an 
den insgesamt geschlachteten 
Rindern auf 4,3 Prozent.
Die Zahl der hausgeschlachte-
ten Schafe verringerte sich 
gegenüber dem Vorjahr um  
13,1 Prozent auf 945 Tiere 
ebenfalls deutlich. Der Anteil an 
allen geschlachteten Schafen 
ging 2015 auf 1,3 Prozent 
zurück.
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